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227. Bundesgesetz vom 11. Juni 1969
über Maßnahmen zum Schutz des Lebens
oder der Gesundheit von Menschen ein-
schließlich ihrer Nachkommenschaft vor

Schäden durch ionisierende Strahlen
(Strahlenschutzgesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

I. TEIL

Allgemeine Bestimmungen

A n w e n d u n g s b e r e i c h

§ 1. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
über Maßnahmen zum Schutz des Lebens oder
der Gesundheit von Menschen einschließlich ihrer
Nachkommenschaft vor Schäden durch ionisie-
rende Strahlen finden Anwendung auf

a) die Errichtung und den Betrieb von An-
lagen für den Umgang mit radioaktiven
Stoffen und von Anlagen für Strahlenein-
richtungen,

b) den sonstigen Umgang mit radioaktiven
Stoffen und den sonstigen Betrieb von
Strahleneinrichtungen sowie die Zulassung
von Bauarten von Strahlenquellen

und regeln die behördliche Überwachung der
Umwelt auf radioaktive Verunreinigungen sowie
die notwendigen Schutz- und Sicherungsmaß-
nahmen.

B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n

§ 2. Für dieses Bundesgesetz gelten folgende
Begriffsbestimmungen :

a) „Ionisierende Strahlen" sind Röntgen- und
Gammastrahlen sowie Korpuskularstrahlen,
die unmittelbar oder mittelbar Ionen zu
erzeugen vermögen.

b) „Strahlenquellen" sind radioaktive Stoffe
oder Strahleneinrichtungen.

c) „Radioaktive Stoffe" sind Stoffe, die zu-
folge spontaner Kernprozesse ionisierende
Strahlen aussenden. Stoffe oder Gegen-
stände, die radioaktive Stoffe enthalten
oder an deren Oberfläche sich solche Stoffe
befinden, stehen radioaktiven Stoffen gleich.

d) „Strahleneinrichtungen" sind Einrichtungen,
die der Erzeugung von ionisierenden
Strahlen dienen oder bei deren Betrieb sol-
che Strahlen auftreten, soweit die ionisie-
renden Strahlen nicht zufolge spontaner
Kernprozesse ausgesendet werden.

e) „Umgang mit radioaktiven Stoffen" ist die
Gewinnung, die Erzeugung, die Lagerung,
die Beförderung, die Abgabe, der Bezug,
die Bearbeitung, die Verwendung und die
Beseitigung radioaktiver Stoffe, ferner jede
sonstige sich auf radioaktive Stoffe bezie-
hende Tätigkeit, die eine Strahlenbelastung
zur Folge haben kann.

f) „Strahlenbelastung" ist jede Einwirkung
ionisierender Strahlen auf den menschlichen
Körper, die über die natürliche Umgebungs-
strahlung hinausgeht.

g) „Strahlenbereich" ist ein Bereich, in dem
Personen einer Strahlenbelastung ausgesetzt
sein können, welche die nach wissenschaft-
lichen Erkenntnissen zum Schutz des
Lebens oder der Gesundheit von Menschen
einschließlich ihrer Nachkommenschaft all-
gemein zulässigen Werte übersteigt.

h) „Kontrollbereich" ist derjenige Teil eines
Strahlenbereiches, in dem Personen bei Aus-
übung ihrer beruflichen Tätigkeit oder bei
ihrer Ausbildung einer Strahlenbelastung
ausgesetzt sein können, welche die nach
wissenschaftlichen Erkenntnissen zum
Schutz des Lebens oder der Gesundheit
von Menschen einschließlich ihrer Nach-
kommenschaft allgemein zulässigen Werte
in einem solchen Maße übersteigt, daß eine
ärztliche und physikalische Kontrolle dieser
Personen erforderlich ist.
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i) „Überwachungsbereich" ist derjenige Teil
eines Strahlenbereiches, in dem Personen
bei Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit
oder bei ihrer Ausbildung einer Strahlen-
belastung ausgesetzt sein können, welche die
nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zum
Schutz des Lebens oder der Gesundheit von
Menschen einschließlich ihrer Nachkommen-
schaft allgemein zulässigen Werte über-
steigt, ohne daß es sich jedoch um einen
Kontrollbereich nach lit. h handelt,

k) „Beruflich strahlenexponierte Personen"
sind Personen, die sich in Kontrollbereichen
aufhalten oder Personen, die mit offenen
radioaktiven Stoffen, deren Aktivität und
Halbwertszeit bestimmte Werte übersteigt,
unter besonderen Bedingungen arbeiten,
sowie Strahlenschutzbeauftragte.

l) „Strahlenschutzbeauftragter" ist eine Per-
son, die für die in Betracht kommende
Tätigkeit körperlich und geistig geeignet
ist, für diese nachweislich hinreichende
Kenntnisse im Strahlenschutz besitzt und
mit dessen Wahrnehmung vom Bewilli-
gungsinhaber oder dessen Geschäftsführer
betraut ist.

§ 3. Die Behörde hat nach dem jeweiligen
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse durch
Verordnung festzustellen, welche Werte der
Strahlenbelastung für die unter § 2 lit. g, h und i
angeführten Bereiche, welche Aktivitäten und
Halbwertszeiten offener radioaktiver Stoffe sowie
welche besonderen Bedingungen im Sinne des
§ 2 lit. k maßgebend sind.

E i n w i r k u n g i o n i s i e r e n d e r
S t r a h l e n auf d e n m e n s c h l i c h e n

K ö r p e r

§ 4. (1) Jede Einwirkung ionisierender Strahlen
auf den menschlichen Körper ist innerhalb der
auf Grund dieses Bundesgesetzes festgesetzten
zulässigen Strahlenbelastung so niedrig wie mög-
lich zu halten; jede unnötige Einwirkung ist zu
vermeiden.

(2) Auf den menschlichen Körper dürfen
ionisierende Strahlen nach Maßgabe des jeweiligen
Standes der medizinisch-wissenschaftlichen Er-
kenntnisse ausschließlich für medizinische Zwecke
angewendet werden.

II. TEIL

Bewilligungs- und Meldebestimmungen

E r r i c h t u n g v o n A n l a g e n

§ 5. (1) Die Errichtung von Anlagen für den
Umgang mit radioaktiven Stoffen oder für
Strahleneinrichtungen, die im Hinblick auf deren
Betrieb schon bei ihrer Errichtung die Vorberei-
tung und Durchführung von Maßnahmen für den
ausreichenden Schutz des Lebens oder der
Gesundheit von Menschen einschließlich ihrer

Nachkommenschaft vor Schäden durch ionisie-
rende Strahlen erfordern, bedarf einer Bewilli-
gung. Vor Erteilung der Bewilligung dürfen
solche Anlagen nicht errichtet werden.

(2) Anlagen im Sinne des Abs. 1, die im
Rahmen einer der Gewerbeordnung unterliegen-
den Tätigkeit betrieben werden sollen, sind
genehmigungspflichtige Betriebsanlagen im Sinne
des § 25 der Gewerbeordnung. Die Genehmigung,
die nur auf Grund des in den §§ 28 bis 31 der
Gewerbeordnung geregelten Verfahrens erteilt
werden darf, gilt auch als Bewilligung nach Abs. 1.

(3) Anlagen im Sinne des Abs. 1, die im
Rahmen der Rechtsvorschriften auf den Gebieten
des Eisenbahn-, Luft- und Schiffsverkehrs sowie
auf dem Gebiet des Post- und Telegraphenwesens
betrieben werden sollen, bedürfen, sofern sie auf
Grund der vorangeführten Rechtsvorschriften
genehmigungspflichtig sind, keiner gesonderten
Bewilligung nach diesem Bundesgesetz. Die auf
den angeführten Gebieten nach den für diese
maßgeblichen Rechtsvorschriften erteilten Geneh-
migungen gelten auch als Bewilligung im Sinne
des Abs. 1.

(4) Eine Bewilligung nach Abs. 1 oder eine
Genehmigung, soweit diese gemäß Abs. 2 oder 3
auch als Bewilligung gilt, ist zu erteilen, wenn

a) für den Schutz des Lebens oder der
Gesundheit von Menschen einschließlich
ihrer Nachkommenschaft vor Schäden
durch ionisierende Strahlen, auch im Hin-
blick auf den in Aussicht genommenen
Standort, in ausreichendem Maße Vorsorge
getroffen wird und

b) hinsichtlich der Verläßlichkeit des Antrag-
stellers in Anbetracht der beabsichtigten
Tätigkeit keine Bedenken bestehen. Ist der
Antragsteller eine juristische Person oder
eine Personengesellschaft des Handelsrechts,
muß die Verläßlichkeit des Geschäftsführers
gegeben sein. Bedenken hinsichtlich der Ver-
läßlichkeit bestehen jedenfalls dann nicht,
wenn das Vorliegen derselben bereits fest-
gestellt worden ist.

(5) In den Bescheid, mit dem die Bewilligung
nach Abs. 1 oder die Genehmigung, die gemäß
Abs. 2 oder 3 auch als Bewilligung gilt, erteilt
wird, sind erforderlichenfalls solche Bedingungen
und Auflagen aufzunehmen, deren Erfüllung und
Einhaltung den Schutz des Lebens oder der
Gesundheit von Menschen einschließlich ihrer
Nachkommenschaft vor Schäden durch ionisie-
rende Strahlen gewährleisten sollen. In dem
Bescheid, mit dem eine solche Genehmigung er-
teilt wird, ist darauf hinzuweisen, daß die Geneh-
migung auch als Bewilligung nach § 5 Abs. 1
dieses Bundesgesetzes gilt.

(6) Ist auch durch Bedingungen und Auflagen
die Vorsorge eines ausreichenden Schutzes des
Lebens oder der Gesundheit von Menschen ein-
schließlich ihrer Nachkommenschaft vor Schäden
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durch ionisierende Strahlen nicht möglich, so
ist die Bewilligung nach Abs. 1 oder die Genehmi-
gung, soweit diese gemäß Abs. 2 oder 3 auch
als Bewilligung gilt, zu versagen.

(7) Dem Antrag um Erteilung einer Bewilli-
gung nach Abs. 1 oder einer Genehmigung, die
gemäß Abs. 2 oder 3 auch als Bewilligung gilt,
sind die zur Beurteilung des Vorhabens erfor-
derlichen Unterlagen, insbesondere eine genaue
Beschreibung der Anlage samt Plänen und eine
Darstellung der beabsichtigten Tätigkeit unter
besonderer Berücksichtigung der vorgesehenen
Strahlenschutzmaßnahmen, in mindestens drei-
facher Ausfertigung beizuschließen.

(8) Über das Vorliegen der gemäß Abs. 4 lit. a
geforderten Voraussetzungen sind Sachverstän-
dige oder staatlich autorisierte Anstalten des in
Betracht kommenden Fachgebietes zu hören.

(9) Die spätere Vorschreibung zusätzlicher Maß-
nahmen zum Schutz des Lebens oder der
Gesundheit von Menschen einschließlich ihrer
Nachkommenschaft vor Schäden durch ionisie-
rende Strahlen ist unter möglichster Schonung
erworbener Rechte auch dann zulässig, wenn es
auf Grund der während der Errichtungszeit
gewonnenen Erfahrungen oder wissenschaftlichen
Erkenntnisse notwendig wird.

B e t r i e b v o n A n l a g e n

§ 6. (1) Anlagen gemäß § 5 dürfen nur be-
trieben werden, wenn nach Überprüfung, falls
erforderlich nach Erprobung der Anlage, die
Betriebsbewilligung erteilt wurde.

(2) Diese Betriebsbewilligung ist zu erteilen,
wenn

a) die Anlage den für sie in Betracht kom-
menden, auf Grund dieses Bundesgesetzes
erlassenen Vorschriften sowie den gemäß
§ 5 Abs. 5 und 9 vorgeschriebenen Bedin-
gungen und Auflagen entsprechend errichtet
wurde,

b) ein Strahlenschutzbeauftragter bestellt wor-
den ist und

c) beim ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage
eine Gefährdung des Lebens oder der
Gesundheit von Menschen einschließlich
ihrer Nachkommenschaft durch ionisierende
Strahlen nicht zu besorgen ist.

(3) In den Bescheid, mit dem die Betriebs-
bewilligung erteilt wird, sind unter Bedacht-
nahme auf die Bewilligung nach § 5 Abs. 1 oder
die Genehmigung, soweit diese gemäß § 5 Abs. 2
oder 3 auch als Bewilligung gilt, erforderlichen-
falls solche den Betrieb der Anlage betreffende
Bedingungen und Auflagen aufzunehmen, deren
Erfüllung vom Standpunkt des Schutzes des
Lebens oder der Gesundheit von Menschen ein-
schließlich ihrer Nachkommenschaft vor Schäden
durch ionisierende Strahlen notwendig ist. Insbe-
sondere ist erforderlichenfalls unter Bedacht-
nahme auf die beabsichtigte Tätigkeit und die

dadurch notwendigen Strahlenschutzmaßnahmen
vorzuschreiben, daß weitere Personen, die nach-
weislich hinreichende Kenntnisse im Strahlen-
schutz besitzen, mit dessen Wahrnehmung zu
betrauen sind.

(4) Liegen die in Abs. 2 geforderten Voraus-
setzungen nur für Teile der Anlage oder nur für
eine geringere Betriebskapazität als vorgesehen,
vor, so kann die Behörde eine entsprechend
eingeschränkte Betriebsbewilligung erteilen. In
allen übrigen Fällen, in denen die in Abs. 2
geforderten Voraussetzungen nicht vorliegen, ist
die Betriebsbewilligung bis zur Behebung der
festgestellten Mängel zu versagen.

(5) Dem Antrag um Erteilung einer Betriebs-
bewilligung sind die erforderlichen Unterlagen,
insbesondere eine genaue Darstellung der beab-
sichtigten Tätigkeit unter besonderer Berücksich-
tigung der vorgesehenen Strahlenschutzmaß-
nahmen, in mindestens dreifacher Ausfertigung
beizuschließen. In dem Antrag um Erteilung der
Betriebsbewilligung ist der Name des Strahlen-
schutzbeauftragten bekanntzugeben; weiters sind
die Nachweise zu erbringen, die auf Grund der
gemäß § 5 Abs. 5 und 9 vorgeschriebenen Bedin-
gungen und Auflagen erforderlich sind.

§ 7. (1) Der Betrieb von Anlagen für den
Umgang mit radioaktiven Stoffen oder für
Strahleneinrichtungen, deren Errichtung nicht
gemäß § 5 und deren Betrieb nicht gemäß § 6
bewilligungspflichtig ist, bedarf einer Betriebs-
bewilligung. Vor Erteilung dieser Bewilligung
dürfen solche Anlagen nicht betrieben werden.

(2) Anlagen im Sinne des Abs. 1, die im
Rahmen einer der Gewerbeordnung unterliegen-
den Tätigkeit betrieben werden sollen, sind
genehmigungspflichtige Betriebsanlagen im Sinne
des § 25 der Gewerbeordnung. Die Genehmigung
nach dieser Bestimmung gilt auch als Bewilligung
nach Abs. 1.

(3) Anlagen im Sinne des Abs. 1, die im
Rahmen der Rechtsvorschriften auf den Gebieten
des Eisenbahn-, Luft- und Schiffsverkehrs sowie
auf dem Gebiet des Post- und Telegraphen-
wesens betrieben werden sollen, bedürfen, sofern
sie auf Grund der vorangeführten Rechtsvor-
schriften genehmigungspflichtig sind, keiner ge-
sonderten Bewilligung nach diesem Bundesgesetz.
Die auf den angeführten Gebieten nach den für
diese maßgeblichen Rechtsvorschriften erteilten
Genehmigungen gelten auch als Bewilligung im
Sinne des Abs. 1.

(4) Die Betriebsbewilligung nach Abs. 1 oder
eine Genehmigung, soweit diese gemäß Abs. 2
oder 3 auch als Bewilligung gilt, ist zu erteilen,
wenn

a) für den Schutz des Lebens oder der Gesund-
heit von Menschen einschließlich ihrer
Nachkommenschaft vor Schäden durch
ionisierende Strahlen, auch im Hinblick auf
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den in Aussicht genommenen Standort, in
ausreichendem Maße Vorsorge getroffen
ist,

b) ein Strahlenschutzbeauftragter bestellt wor-
den ist und

c) hinsichtlich der Verläßlichkeit des Antrag-
stellers in Anbetracht der beabsichtigten
Tätigkeit keine Bedenken bestehen. Ist der
Antragsteller eine juristische Person oder
eine Personengesellschaft des Handelsrechts,
muß die Verläßlichkeit des Geschäftsführers
gegeben sein. Bedenken hinsichtlich der Ver-
läßlichkeit bestehen jedenfalls dann nicht,
wenn das Vorliegen derselben bereits fest-
gestellt worden ist.

(5) In den Bescheid, mit dem die Betriebs-
bewilligung nach Abs. 1 oder die Genehmigung,
die gemäß Abs. 2 oder 3 auch als Bewilligung
gilt, erteilt wird, sind erforderlichenfalls solche
den Betrieb der Anlage betreffende Bedingungen
und Auflagen aufzunehmen, deren Erfüllung
vom Standpunkt des Schutzes des Lebens oder
der Gesundheit von Menschen einschließlich ihrer
Nachkommenschaft vor Schäden durch ionisie-
rende Strahlen notwendig ist. Insbesondere ist
erforderlichenfalls unter Bedachtnahme auf die
beabsichtigte Tätigkeit und die dadurch notwen-
digen Strahlenschutzmaßnahmen vorzuschreiben,
daß weitere Personen, die nachweislich für ihren
Tätigkeitsbereich hinreichende Kenntnisse im
Strahlenschutz besitzen, mit dessen Wahrneh-
mung zu betrauen sind. In dem Bescheid, mit
dem eine Genehmigung nach Abs. 2 oder 3 erteilt
wird, ist darauf hinzuweisen, daß die Genehmi-
gung auch als Bewilligung nach § 7 Abs. 1 dieses
Bundesgesetzes gilt.

(6) Liegen die in Abs. 4 geforderten Voraus-
setzungen nur für Teile der Anlage oder nur
für eine geringere Betriebskapazität als vorge-
sehen vor, so kann die Behörde eine entspre-
chend eingeschränkte Betriebsbewilligung oder
Genehmigung erteilen. In allen übrigen Fällen,
in denen die in Abs. 4 geforderten Vorausset-
zungen nicht vorliegen, ist die Betriebsbewilli-
gung oder die Genehmigung bis zur Behebung der
festgestellten Mängel zu versagen.

(7) Dem Antrag um Erteilung einer Betriebs-
bewilligung oder einer Genehmigung sind die
erforderlichen Unterlagen, insbesondere eine
genaue Darstellung der beabsichtigten Tätigkeit
unter besonderer Berücksichtigung der vorge-
sehenen Strahlenschutzmaßnahmen, in mindestens
dreifacher Ausfertigung beizuschließen. In dem
Antrag um Erteilung der Betriebsbewilligung ist
der Name des Strahlenschutzbeauftragten be-
kanntzugeben.

Ä n d e r u n g o d e r E r w e i t e r u n g v o n
A n l a g e n

§ 8. Auf jede Änderung oder Erweiterung
einer Anlage für den Umgang mit radioaktiven

Stoffen oder für Strahleneinrichtungen, die ge-
eignet ist, eine zusätzliche Gefährdung des Lebens
oder der Gesundheit von Menschen einschließ-
lich ihrer Nachkommenschaft durch ionisierende
Strahlen herbeizuführen, finden die §§ 5 bis 7
sinngemäß Anwendung.

W e c h s e l d e s I n h a b e r s e i n e r A n l a g e

§ 9. (1) Durch den Wechsel des Inhabers einer
gemäß §§ 5 bis 7 bewilligten Anlage wird die
Wirksamkeit der Bewilligung nicht berührt.

(2) Der Rechtsnachfolger hat der Behörde un-
verzüglich die Veränderung bekanntzugeben und
die für die Prüfung der Verläßlichkeit notwen-
digen Unterlagen vorzulegen; dies gilt sinngemäß
auch bei einem Wechsel des Geschäftsführers.
Das Vorliegen der Verläßlichkeit ist von der
Behörde zu bescheinigen. Bestehen hinsichtlich
der Verläßlichkeit Bedenken, so hat die Behörde
die Fortführung der Errichtung oder den Fort-
betrieb der Anlage durch diese Person zu unter-
sagen. Einer allfälligen Berufung kommt keine
aufschiebende Wirkung zu.

S o n s t i g e r U m g a n g m i t r a d i o -
a k t i v e n S t o f f e n o d e r B e t r i e b v o n

S t r a h l e n e i n r i c h t u n g e n

§ 10. (1) Der Umgang mit radioaktiven
Stoffen oder der Betrieb von Strahleneinrich-
tungen, für den eine gemäß § 5 oder § 7 bewilli-
gungspflichtige Anlage nicht benötigt wird,
bedarf gleichfalls einer Bewilligung.

(2) Diese Bewilligung ist zu erteilen, wenn
a) für den Schutz des Lebens oder der

Gesundheit von Menschen einschließlich
ihrer Nachkommenschaft vor Schäden
durch ionisierende Strahlen in ausreichen-
dem Maße Vorsorge getroffen ist,

b) ein Strahlenschutzbeauftragter bestellt wor-
den ist und

c) hinsichtlich der Verläßlichkeit des Antrag-
stellers in Anbetracht der beabsichtigten
Tätigkeit keine Bedenken bestehen. Ist der
Antragsteller eine juristische Person oder
eine Personengesellschaft des Handels-
rechts, muß die Verläßlichkeit des Geschäfts-
führers gegeben sein. Bedenken hinsichtlich
der Verläßlichkeit bestehen jedenfalls dann
nicht, wenn das Vorliegen derselben bereits
festgestellt worden ist.

(3) In den Bescheid, mit dem die Bewilligung
erteilt wird, sind erforderlichenfalls solche Be-
dingungen und Auflagen aufzunehmen, deren
Erfüllung vom Standpunkt des Schutzes des
Lebens oder der Gesundheit von Menschen ein-
schließlich ihrer Nachkommenschaft vor Schäden
durch ionisierende Strahlen notwendig ist. Ins-
besondere ist erforderlichenfalls unter Bedacht-
nahme auf die beabsichtigte Tätigkeit und die
dadurch notwendigen Strahlenschutzmaßnahmen
vorzuschreiben, daß weitere Personen, die nach-
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weislich hinreichende Kenntnisse im Strahlen-
schutz besitzen, mit dessen Wahrnehmung zu
betrauen sind.

(4) Liegen die in Abs. 2 geforderten Voraus-
setzungen nicht vor, so ist die Bewilligung zu
versagen.

(5) Dem Antrag um Erteilung einer Bewilli-
gung sind die erforderlichen Unterlagen, insbe-
sondere eine genaue Darstellung der beabsich-
tigten Tätigkeit unter besonderer Berücksichti-
gung der vorgesehenen Strahlenschutzmaß-
nahmen, in mindestens dreifacher Ausfertigung
beizuschließen. In dem Antrag um Erteilung der
Bewilligung ist der Name des Strahlenschutz-
beauftragten bekanntzugeben.

V o r s c h r e i b u n g w e i t e r e r A u f l a g e n

§ 11. Ergibt sich nach rechtskräftiger Erteilung
einer Bewilligung gemäß §§ 6, 7 oder 10, daß
trotz Erfüllung der Bedingungen und Einhaltung
der Auflagen der Schutz des Lebens oder der
Gesundheit von Menschen einschließlich ihrer
Nachkommenschaft vor Schäden durch ionisie-
rende Strahlen nicht hinreichend gewährleistet
ist, so ist die Vorschreibung weiterer Auflagen
für den Betrieb unter möglichster Schonung
erworbener Rechte zulässig.

E r l ö s c h e n v o n B e w i l l i g u n g e n

§ 12. (1) In dem Bescheid, mit dem eine
Bewilligung erteilt wird, sind Fristen für die
Vornahme der bewilligungspflichtigen Tätigkeiten
zu setzen. Bei Setzung dieser Fristen ist auf
Art und Umfang der beabsichtigten Tätigkeit
Bedacht zu nehmen, wobei der von der Behörde
festzusetzende Zeitraum

a) zwischen der Erteilung der Bewilligung
und dem Baubeginn nicht mehr als ein
Jahr,

b) zwischen Baubeginn und Bauende nicht
mehr als fünf Jahre und

c) zwischen Erteilung der Betriebsbewilligung
und Betriebsbeginn nicht mehr als ein Jahr

betragen darf.
(2) Die Bewilligung erlischt mit Ablauf einer

gemäß Abs. 1 gesetzten Frist, wenn die bewilli-
gungspflichtige Tätigkeit innerhalb dieser Frist
nicht aufgenommen oder beendet worden ist.

(3) Eine Bewilligung gemäß §§ 6, 7 oder 10
erlischt, wenn die bewilligte Tätigkeit länger als
drei Jahre unterbrochen wird.

(4) Das Erlöschen einer Bewilligung ist mit
Bescheid festzustellen.

(5) Die von der Behörde gemäß Abs. 1 gesetz-
ten Fristen können auf Grund eines vor ihrem
Ablauf gestellten Antrages verlängert werden,
wenn ihrer Einhaltung unvorhergesehene
Schwierigkeiten entgegenstehen; durch den An-
trag wird die Frist bis zur rechtskräftigen Ent-
scheidung erstreckt.

A u s n a h m e n v o n d e r B e w i l l i g u n g s -
p f l i c h t

§ 13. (1) Die Behörde hat durch Verordnung
unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand
der wissenschaftlichen Erkenntnisse den Umgang
mit radioaktiven Stoffen und mit Geräten, die
solche Stoffe enthalten, sowie den Betrieb von
Strahleneinrichtungen von der Bewilligungspflicht
gemäß §§ 7 oder 10 auszunehmen, sofern durch
die ionisierende Strahlung, welche beim Umgang
mit diesen Stoffen oder Geräten sowie beim
Betrieb von Strahleneinrichtungen auftreten
kann, eine Gefährdung des Lebens oder der
Gesundheit von Menschen einschließlich ihrer
Nachkommenschaft nicht zu besorgen ist.

(2) Außerdem ist von der Bewilligungspflicht
der Umgang im Rahmen der Beförderung von
radioaktiven Stoffen ausgenommen, sofern dieser
nach den hiefür maßgeblichen Rechtsvorschriften
über den Straßen-, Eisenbahn-, Post-, Schiffs-
oder Luftfrachtverkehr erfolgt.

(3) Ferner sind von der Bewilligungspflicht
gemäß §§ 5 bis 7 und 10 Anlagen für den
Umgang mit radioaktiven Stoffen, Anlagen für
Strahleneinrichtungen und sonstige Strahlen-
quellen im militärischen Bereich ausgenommen,
die der wehrtechnischen Forschung und Erpro-
bung dienen.

V e r l u s t d e r V e r l ä ß l i c h k e i t

§ 14. (1) Besitzt der Inhaber einer Bewilligung
gemäß §§ 5 bis 7 oder dessen Geschäftsführer
die erforderliche Verläßlichkeit nicht mehr, so
hat die Behörde den Fortbetrieb durch diesen
Inhaber oder Geschäftsführer zu untersagen.

(2) Besitzt der Inhaber einer Bewilligung gemäß
§ 10 oder dessen Geschäftsführer die erforder-
liche Verläßlichkeit nicht mehr, so hat die
Behörde die Bewilligung zu entziehen.

A n w e s e n h e i t s p f l i c h t

§ 15. (1) Der Inhaber einer Bewilligung gemäß
§§ 6, 7 oder 10 ist verpflichtet, dafür zu sorgen,
daß während des Betriebes die notwendige An-
zahl von Personen anwesend ist, die nachweis-
lich hinreichende Kenntnisse im Strahlenschutz
besitzen und mit dessen Wahrnehmung betraut
sind (§§ 6 Abs. 2 lit. b, 6 Abs. 3, 7 Abs. 4
lit. b, 7 Abs. 5, 10 Abs. 2 lit. b und 10 Abs. 3).

(2) Bei Anlagen, bei denen besondere Gefahren
auch bei Nichtbetrieb auftreten können, ist vor-
zuschreiben, daß erforderlichenfalls auch wäh-
rend dieser Zeit eine Person, die nachweislich
hinreichende Kenntnisse im Strahlenschutz be-
sitzt und mit dessen Wahrnehmung betraut ist,
anwesend oder zumindest leicht erreichbar sein
muß.
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W e c h s e l in d e r P e r s o n d e s
S t r a h l e n s c h u t z b e a u f t r a g t e n

§ 16. (1) Ein Wechsel in der Person des
Strahlenschutzbeauftragten ist vom Inhaber einer
Bewilligung gemäß §§ 6, 7 oder 10 oder dessen
Geschäftsführer der Behörde unter Anschluß
der erforderlichen Unterlagen unverzüglich
bekanntzugeben.

(2) Die Behörde hat ohne Aufschub, längstens
jedoch innerhalb von vier Wochen den Fort-
betrieb der Anlage (§§ 6 und 7), den sonstigen
Umgang mit radioaktiven Stoffen oder den
sonstigen Betrieb von Strahleneinrichtungen
(§ 10) zu untersagen, wenn die namhaft gemachte
Person den an sie zu stellenden Anforderungen
nicht entspricht.

Ü b e r w a c h u n g v o n S t r a h l e n b e t r i e -
ben , U n t e r s a g u n g d e s B e t r i e b e s
u n d M a ß n a h m e n b e i u n m i t t e l b a r

d r o h e n d e r G e f a h r
§ 17. (1) Der Betrieb von Anlagen gemäß § 6

oder § 7 und der sonstige Umgang mit radio-
aktiven Stoffen sowie der Betrieb von Strahlen-
einrichtungen gemäß § 10 sind von der Bewilli-
gungsbehörde, in Fragen des Dienstnehmer-
schutzes im Einvernehmen mit dem örtlich in Be-
tracht kommenden Arbeitsinspektorat, minde-
stens einmal jährlich zu überprüfen. Wenn aber
eine besondere Gefahr für das Leben oder die
Gesundheit von Menschen zu erwarten ist, sind
solche Betriebe mindestens einmal in drei Mona-
ten von der Behörde zu überprüfen.

(2) Der Betrieb von Anlagen gemäß § 6
oder § 7 und der sonstige Umgang mit
radioaktiven Stoffen oder Betrieb von Strahlen-
einrichtungen gemäß § 10 ist zu untersagen,
wenn eine der Voraussetzungen für die Erteilung
der Bewilligung nicht gegeben und hiedurch eine
Gefährdung der Gesundheit oder des Lebens von
Menschen einschließlich ihrer Nachkommenschaft
zu befürchten ist.

(3) Der Betrieb von Anlagen gemäß § 6 oder
§ 7 und der sonstige Umgang mit radioaktiven
Stoffen oder Betrieb von Strahleneinrichtungen
gemäß § 10 darf erst wieder aufgenommen
werden, wenn die Behörde festgestellt hat, daß
der die Untersagung begründende Mangel be-
hoben worden ist.

(4) Berufungen gegen Bescheide nach Abs. 1
kommt keine aufschiebende Wirkung zu.

§ 18. (1) In Fällen unmittelbar drohender,
von der Anlage für den Umgang mit radio-
aktiven Stoffen oder für Strahleneinrichtungen
ausgehender Gefahr hat die Behörde alle geeig-
neten Maßnahmen zu veranlassen, um diese Ge-
fahr abzuwenden. Sie kann zu diesem Zweck einst-
weilige Verfügungen erlassen sowie nach vorher-
gegangener Verständigung des Strahlenschutzbe-
auftragten nach den Bestimmungen des § 4 W G .
1950 über die Ersatzvornahme vorgehen.

(2) Einstweilige Verfügungen gemäß Abs. 1
sind im Sinne des § 8 Abs. 2 W G . 1950 sofort
vollstreckbar.

Z u l a s s u n g v o n B a u a r t e n

§ 19. (1) Überschreitet bei Geräten, die radio-
aktive Stoffe enthalten, oder beim Betrieb von
Strahleneinrichtungen die Dosisleistung die durch
Verordnung festzusetzenden Werte nicht, sind
deren Bauarten auf Antrag durch Bescheid zuzu-
lassen.

(2) Bauarten von Geräten, die radioaktive
Stoffe enthalten, dürfen nur dann zugelassen
werden, wenn die radioaktiven Stoffe ständig
von einer Hülle derart umschlossen sind, daß
bei üblicher betriebsmäßiger Beanspruchung ein
Austritt radioaktiver Stoffe mit Sicherheit ver-
hindert wird.

(3) In der gemäß Abs. 1 zu erlassenden Ver-
ordnung ist nach Maßgabe der Erfordernisse
eines ausreichenden Schutzes des Lebens oder
der Gesundheit von Menschen einschließlich ihrer
Nachkommenschaft vor Schäden durch ionisie-
rende Strahlen unter Bedachtnahme auf den
jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse die Dosisleistung in einer bestimmten Ent-
fernung von der Oberfläche festzusetzen.

(4) Dem Antrag um Zulassung einer Bauart
ist ein Gutachten einer staatlich autorisierten
Anstalt oder eines Ziviltechnikers des in Betracht
kommenden Fachgebietes über das Vorliegen der
Voraussetzungen nach Abs. 1 und 2 anzu-
schließen. Ferner sind dem Antrag die zur
Beurteilung erforderlichen Unterlagen, insbeson-
dere eine genaue Beschreibung des Gerätes, das
radioaktive Stoffe enthält, oder der Strahlenein-
richtung samt Plänen und eine Angabe des Ver-
wendungszweckes, allenfalls unter Hinweis auf
die vorgesehenen Strahlenschutzmaßnahmen, bei-
zuschließen.

(5) Die Behörde hat in ihren Zulassungs-
bescheid die Merkmale der Bauart, deren zuge-
lassene Verwendung sowie allfällige Bedingungen
und Auflagen für die Verwendung aufzunehmen.

(6) Die unter Abs. 1 fallenden Geräte, die auf
Grund der Bestimmungen des § 13 Abs. 1 von
der Bewilligungspflicht nicht ausgenommene
radioaktive Stoffe enthalten, dürfen nur nach
Zulassung ihrer Bauart in den inländischen Ver-
kehr gebracht und im Inland verwendet werden.

§ 20. (1) Überschreitet bei Geräten, die radio-
aktive Stoffe enthalten, oder beim Betrieb von
Strahleneinrichtungen die Dosisleistung die in
einer gemäß § 19 erlassenen Verordnung fest-
gesetzten Werte, sind deren Bauarten auf Antrag
durch Bescheid zuzulassen, wenn die Bauart

a) den Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder
den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlas-
senen Verordnungen zum Schutz des
Lebens oder der Gesundheit von Menschen
einschließlich ihrer Nachkommenschaft vor
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Schäden durch ionisierende Strahlen ent-
sprechend ausgeführt ist,

b) den anerkannten Regeln der Technik hin-
sichtlich der betriebssicheren Ausführung
entspricht, und

c) eine sichere Bedienung ermöglicht.
(2) Bauarten von Geräten, die radioaktive

Stoffe enthalten, dürfen außerdem nur dann
zugelassen werden, wenn die radioaktiven Stoffe
ständig von einer Hülle derart umschlossen sind,
daß bei üblicher betriebsmäßiger Beanspruchung
ein Austritt radioaktiver Stoffe mit Sicherheit
verhindert wird.

(3) Dem Antrag um Zulassung einer Bauart
ist ein Gutachten einer staatlich autorisierten
Anstalt oder eines Ziviltechnikers des in Betracht
kommenden Fachgebietes über das Vorliegen der
Voraussetzungen nach Abs. 1 und 2 anzu-
schließen. Ferner sind dem Ansuchen die zur
Beurteilung erforderlichen Unterlagen, insbeson-
dere eine genaue Beschreibung des Gerätes, das
radioaktive Stoffe enthält, oder der Strahlenein-
richtung samt Plänen und eine Angabe des
Verwendungszweckes, allenfalls unter Hinweis auf
die vorgesehenen Strahlenschutzmaßnahmen, bei-
zuschließen.

(4) Die Behörde hat in ihren Zulassungsbescheid
die Merkmale der Bauart, deren zugelassene Ver-
wendung sowie allfällige Bedingungen und Auf-
lagen für die Verwendung aufzunehmen.

(5) Durch die Zulassung einer Bauart auf
Grund der Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 wird
eine Bewilligungspflicht nach den §§ 5, 6 , 7 oder
10 nicht berührt. Jedoch kann die Behörde im
Zulassungsbescheid eine Ausnahme von der
Bewilligungspflicht nach den §§ 7 oder 10 aus-
sprechen, wenn auf Grund der Beschaffenheit oder
des Verwendungszweckes der Bauart ein ausrei-
chender Schutz des Lebens oder der Gesundheit
gewährleistet ist.

§ 21. Zur Antragstellung hinsichtlich der Zu-
lassung der Bauart einer Strahlenquelle ist der
inländische Hersteller, bei ausländischen Herstel-
lern deren Bevollmächtigter in Österreich, ist ein
solcher nicht vorhanden, der Verwender berech-
tigt.

§ 22. (1) Der Hersteller einer zugelassenen
Bauart, bei einem ausländischen Hersteller dessen
Bevollmächtigter mit dem Wohnsitz in Öster-
reich, ist verpflichtet, jedem Stück einer zuge-
lassenen Bauart einen Bauartschein beizugeben.
In den Bauartschein sind aufzunehmen:

a) die fortlaufende Nummer des Erzeugnisses,
b) die Feststellung, daß die Bauart behördlich

zugelassen worden ist (Daten des Zulas-
sungsbescheides) und daß das vorliegende
Erzeugnis dieser Bauart entspricht,

c) die zugelassene Verwendung,
d) Bedingungen und Auflagen für die Ver-

wendung,

e) ein Hinweis auf die Pflicht zur Einhaltung
der Bedingungen und Auflagen nach lit. d
und

f) Vormerke des Herstellers über die Durch-
führung behördlich vorgeschriebener Prü-
fungen.

(2) Der Verwender ist verpflichtet, die anläß-
lich der Zulassung einer Bauart durch die
Behörde vorgeschriebenen Bedingungen und
Auflagen bei der Verwendung einzuhalten.

V e r k e h r m i t r a d i o a k t i v e n S t o f f e n
§ 23. Radioaktive Stoffe oder deren Behält-

nisse sind entsprechend der durch diese Stoffe
möglichen Gefährdung von Leben oder Gesund-
heit von Menschen in ausreichender Weise zu
kennzeichnen.

§ 24. (1) Wer radioaktive Stoffe abgibt oder
bezieht, hat hierüber unter Angabe von Art
und Aktivität sowie des Namens und der
Adresse des Lieferers oder Beziehers Vormerke
zu führen. Die Aufzeichnungen sind zur jeder-
zeitigen Einsichtnahme durch behördliche Organe
bereitzuhalten und auf Verlangen der Behörde
vorzulegen; dies gilt nicht für solche radioaktive
Stoffe, die der wehrtechnischen Forschung und
Erprobung im Bereich des Bundesheeres dienen.

(2) Radioaktive Stoffe, mit denen jeweils nur
auf Grund einer Bewilligung nach §§ 6, 7 oder 10
umgegangen werden darf, dürfen nur an Per-
sonen abgegeben werden, die für den Umgang
mit radioaktiven Stoffen der abzugebenden Art
und Aktivität die entsprechende Bewilligung
besitzen.

M e l d e p f l i c h t
§ 25. (1) Der Behörde ist jeder Besitz von

radioaktiven Stoffen oder Strahleneinrichtungen,
die auf Grund der Bestimmungen des § 13 Abs. 1
von der Bewilligungspflicht ausgenommen sind,
unverzüglich zu melden.

(2) Keiner Meldung bedarf
a) der Besitz von radioaktiven Stoffen oder

Strahleneinrichtungen, sofern die ionisie-
rende Strahlung, die beim Umgang mit
diesen Stoffen oder Einrichtungen auf-
treten kann, die in einer Verordnung fest-
zusetzenden Werte nicht überschreitet,

b) der Besitz von radioaktiven Stoffen oder
Strahleneinrichtungen, die der wehrtechni-
schen Forschung und Erprobung im Bereich
des Bundesheeres dienen,

c) die Beförderung radioaktiver Stoffe, soweit
diese nach den gemäß § 13 Abs. 2 hiefür
maßgeblichen Rechtsvorschriften erfolgt
oder es sich um Stoffe handelt, für die
nach lit. a eine Meldung nicht erforderlich
ist, sowie die Beförderung von Strahlen-
einrichtungen.

(3) Bei Festsetzung der Werte in der gemäß
Abs. 2 lit. a zu erlassenden Verordnung ist auf
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die Erfordernisse eines ausreichenden Schutzes
des Lebens oder der Gesundheit von Menschen
einschließlich ihrer Nachkommenschaft vor
Schäden durch ionisierende Strahlen sowie auf
den jeweiligen Stand der wissenschaftlichen
Erkenntnisse Bedacht zu nehmen.

V e r l u s t u n d F u n d r a d i o a k t i v e r
S t o f f e

§ 26. (1) Der Verlust oder Fund von radio-
aktiven Stoffen, deren Besitz zumindest eine
Meldepflicht (§ 25) nach sich zieht, ist unverzüg-
lich dem nächsten Sicherheitsorgan anzuzeigen.
Dies gilt aber auch für den Verlust und Fund
von radioaktiven Stoffen im Bereich des Bundes-
heeres.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten nicht
für den Bereich von Betrieben, die einer Bewilli-
gungspficht gemäß §§ 6, 7 oder 10 unterliegen,
sofern es sich um den Verlust oder Fund radio-
aktiver Stoffe handelt, auf deren Umgang sich
die behördliche Bewilligung erstreckt, jedoch ist
der Strahlenschutzbeauftragte von einem solchen
Verlust oder Fund unverzüglich zu verständigen.

III. TEIL

Schutzbestimmungen

A l l g e m e i n e S t r a h l e n s c h u t z -
v o r s c h r i f t e n

§ 27. Beim Umgang mit radioaktiven Stoffen
und beim Betrieb von Strahleneinrichtungen ist
durch geeignete Arbeitsmethoden und geeignete
Schutzmaßnahmen dafür zu sorgen, daß

a) die Strahlenbelastung von Personen so
niedrig wie möglich gehalten wird,

b) die Gefahr der Aufnahme radioaktiver
Stoffe in den menschlichen Körper auf ein
Mindestmaß beschränkt wird und

c) möglichst geringe Mengen radioaktiver
Stoffe in Luft, Wasser oder Boden gelangen.

§ 28. In Kontrollbereichen dürfen sich Per-
sonen nur im unumgänglich notwendigen Maß
aufhalten.

§ 29. Personen, die in Strahlenbereichen tätig
werden, sind vom Strahlenschutzbeauftragten
über die Gefahren zu belehren, welche der Auf-
enthalt in diesen Bereichen mit sich bringen
kann. Diese Personen sind verpflichtet, die durch
den Strahlenschutzbeauftragten bekanntgegebe-
nen Verhaltensmaßregeln einzuhalten.

G e s u n d h e i t l i c h e E i g n u n g ; ä r z t -
l i c h e u n d p h y s i k a l i s c h e K o n t r o l l e

§ 30. (1) Als beruflich strahlenexponierte Per-
sonen dürfen nur solche Personen tätig werden,
deren gesundheitliche Eignung durch eine ärzt-
liche Untersuchung festgestellt wurde.

(2) Das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung
ist in einem ärztlichen Zeugnis festzuhalten, das

im Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeit nicht
älter als zwei Monate sein darf.

(3) Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, ferner werdende und stillende
Mütter dürfen in Strahlenbereichen nicht tätig
sein.

§ 31. (1) Der Gesundheitszustand beruflich
strahlenexponierter Personen ist periodisch
wiederkehrend durch ärztliche Untersuchungen
zu kontrollieren.

(2) Ist zu besorgen, daß eine solche Person
infolge Strahleneinwirkung eine Beeinträchtigung
ihrer Gesundheit erlitten hat, so ist unverzüglich
ihre ärztliche Untersuchung zu veranlassen. Dar-
über hinaus hat der Bewilligungsinhaber oder
dessen Geschäftsführer, sofern es sich um Dienst-
nehmer handelt deren Dienstgeber, von dem
Vorfall die Behörde sowie die zur Wahrnehmung
des Dienstnehmerschutzes berufene Behörde in
Kenntnis zu setzen.

(3) Beruflich strahlenexponierte Personen, die
nicht mehr zu Arbeiten im Strahlenbereich heran-
gezogen werden, oder deren Dienstverhältnis ge-
löst wird, sind einer ärztlichen Untersuchung
(Enduntersuchung) zu unterziehen.

(4) Auf Grund des Ergebnisses der Endunter-
suchung kann erforderlichenfalls veranlaßt wer-
den, daß sich diese Personen weiteren ärztlichen
Nachuntersuchungen zu unterziehen haben.

§ 32. (1) Für die Durchführung der ärztlichen
Untersuchungen nach §§ 30 und 31 hat der
Bewilligungsinhaber, sofern es sich um Dienst-
nehmer handelt der Dienstgeber, Sorge zu tragen.
Kann eine Person zu einer End- oder Nachunter-
suchung im Sinne des § 31 Abs. 3 und 4 auf
Grund eines Dienstverhältnisses nicht mehr ver-
pflichtet werden, so hat die Behörde diese Unter-
suchungen anzuordnen.

(2) Ist die zu untersuchende Person nach den
sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften unfall-
versichert, sind die Kosten für die ärztlichen
Untersuchungen nach den §§ 30 und 31 zu zwei
Dritteln vom zuständigen Träger der Unfall-
versicherung und zu einem Drittel vom Bund
zu tragen. Ist die zu untersuchende Person nach
den sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen
nicht unfallversichert, werden die Kosten ent-
weder zu zwei Dritteln von der zu unter-
suchenden Person selbst und zu einem Drittel
vom Bund getragen, oder, wenn diese Person
noch in Ausbildung steht, zur Gänze vom Bund
übernommen. Näheres über die Art der Verrech-
nung dieser Kosten ist im Verordnungswege zu
regeln.

§ 33. (1) Ist zu besorgen, daß nicht beruflich
strahlenexponierte Personen infolge Strahlenein-
wirkung eine Beeinträchtigung der Gesundheit
erlitten haben, so ist unverzüglich ihre ärztliche
Untersuchung vom Bewilligungsinhaber, sofern
es sich um Dienstnehmer handelt, von deren
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Dienstgeber zu veranlassen. Handelt es sich hiebei
um Personen, die eine solche Beeinträchtigung
ihrer Gesundheit nicht im Rahmen eines Dienst-
verhältnisses zu einem Dienstgeber erlitten haben,
dessen Tätigkeit einer Bewilligungspflicht nach
diesem Bundesgesetz unterliegt und welche die
Beeinträchtigung hervorgerufen hat, so hat diese
Untersuchung die Behörde anzuordnen. Für die
Verständigung der Behörde gilt § 31 Abs. 2
zweiter Satz.

(2) Auf Grund des Ergebnisses der Unter-
suchung nach Abs. 1 sind, wenn es der Schutz
der Gesundheit erfordert, die notwendigen Ver-
anlassungen zu treffen, daß sich diese Personen
weiteren ärztlichen Nachuntersuchungen unter-
ziehen.

(3) Für die Kostentragung für ärztliche Unter-
suchungen nach Abs. 1 und 2 sowie für die Art
der Verrechnung dieser Kosten gilt § 32 Abs. 2
mit der Maßgabe sinngemäß, daß die Kosten
für behördlich angeordnete Untersuchungen zur
Gänze vom Bund zu tragen sind. Gesetzliche
Bestimmungen, nach denen der Bund für die
getragenen Kosten Ersatz verlangen kann, bleiben
unberührt.

§ 34. Die Strahlenbelastung beruflich strahlen-
exponierter Personen ist mittels physikalischer
Methoden zu kontrollieren.

§ 35. (1) Zu den in den §§ 30, 31 und 33
vorgesehenen ärztlichen Untersuchungen sind
Ärzte oder Krankenanstalten heranzuziehen, die
auf ihren Antrag von der Behörde hiezu ermäch-
tigt worden sind.

(2) Die zu ermächtigenden Ärzte müssen unter
Bedachtnahme auf die Art der Untersuchung
hinreichende Kenntnisse hinsichtlich der Beurtei-
lung von Beeinträchtigungen des Lebens oder
der Gesundheit von Menschen einschließlich ihrer
Nachkommenschaft durch ionisierende Strahlen
besitzen.

(3) Die zu ermächtigenden Krankenanstalten
müssen über einen Arzt verfügen, der hinrei-
chende Kenntnisse im Sinne des Abs. 2 besitzt.

(4) Die Behörde hat jede Erteilung sowie jeden
Widerruf einer Ermächtigung der Österreichi-
schen Ärztekammer mitzuteilen.

B e s o n d e r e S t r a h l e n s c h u t z -
v o r s c h r i f t e n

§ 36. Soweit der ausreichende Schutz des
Lebens oder der Gesundheit von Menschen ein-
schließlich ihrer Nachkommenschaft vor Schäden
durch ionisierende Strahlen es erfordert, hat die
Behörde unter Bedachtnahme auf den jeweiligen
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse durch
Verordnung nähere Vorschriften darüber zu er-
lassen,

a) welchen Anforderungen bewilligungspflich-
tige Anlagen sowie Strahlenquellen zu ent-
sprechen haben,

b) welche Anforderungen die Strahlenschutz-
beauftragten sowie die weiteren Personen,
die mit der Wahrnehmung des Strahlen-
schutzes betraut sind, hinsichtlich ihrer
Kenntnisse zu erfüllen haben,

c) welche Vorsorge- und Überwachungsmaß-
nahmen sowie sonstige Vorkehrungen beim
Umgang mit radioaktiven Stoffen oder
beim Betrieb von Strahleneinrichtungen zu
treffen sind,

d) welche Vorsichten bei Tätigkeiten in
Strahlenbereichen zu beobachten sind,

e) in welchem Maße der menschliche Körper
Strahlenbelastungen ausgesetzt werden darf,

f) in welchen zeitlichen Abständen sowie
in welcher Art und Weise die ärztliche und
physikalische Kontrolle durchzuführen ist,
wie die Ergebnisse dieser Kontrollen aus-
zuwerten und die Aufzeichnungen hier-
über zu verwahren sowie welche Maß-
nahmen auf Grund der Ergebnisse der
ärztlichen und physikalischen Kontrolle zu
treffen sind,

g) welche Vormerke zu führen und welche
Meldungen im Zusammenhang mit dem
Umgang mit radioaktiven Stoffen zu er-
statten sind und

h) in welcher Form und durch welche Symbole
die in § 23 vorgeschriebene Kennzeichnung
zu erfolgen hat.

IV. TEIL
Behördliche Überwachung der Umwelt auf radio-
aktive Verunreinigungen; Schutz- und Sicherungs-

maßnahmen
B e h ö r d l i c h e Ü b e r w a c h u n g d e r

U m w e l t
§ 37. (1) Dem Bundesministerium für soziale

Verwaltung obliegt die großräumige Über-
wachung der Luft, der Niederschläge, der Ge-
wässer und des Bodens sowie die Überprüfung
der Lebensmittel und der landwirtschaftlichen
Produkte nach Maßgabe der Erfordernisse des
Schutzes des Lebens oder der Gesundheit von
Menschen einschließlich ihrer Nachkommenschaft
unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand
von Wissenschaft und Technik auf radioaktive
Verunreinigungen. Nach Maßgabe der Erforder-
nisse einer großräumigen Überwachung sind bei
Bezirksverwaltungsbehörden Beobachtungsstatio-
nen einzurichten. An der großräumigen Über-
wachung und der Überprüfung haben die Unter-
suchungsanstalten der bundesstaatlichen Sanitäts-
verwaltung, die Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik, die Bundesanstalt für Wasser-
biologie und Abwasserforschung, fachlich in Be-
tracht kommende Hochschulinstitute und sonstige
nach ihrem Aufgabenbereich geeignete Einrich-
tungen mitzuwirken.

(2) Ergibt sich der Verdacht einer radioaktiven
Verunreinigung, so sind, unbeschadet der groß-
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räumigen Überwachung, die sonst erforderlichen
Beobachtungen und Überprüfungen von der
Bezirksverwaltungsbehörde, soweit die Beobach-
tungen und Überprüfungen militärische Anlagen
und Liegenschaften betreffen, im Einvernehmen
mit dem Kommandanten der militärischen An-
lage oder Liegenschaft, und in den der berg-
behördlichen Aufsicht unterliegenden Betrieben
von der Berghauptmannschaft zu veranlassen.
Soweit diesen Behörden nicht andere geeignete
Organe zur Verfügung stehen, können sie sich
zum Messen und Markieren der Verstrahlung
der Mitwirkung der Bundesgendarmerie und der
Wachkörper der Bundespolizei bedienen. Die zum
Schutze von Angehörigen des Bundesheeres und
der Heeresverwaltung in militärischen Anlagen
und Liegenschaften oder für andere militärische
Maßnahmen notwendigen ergänzenden Beobach-
tungen und Überprüfungen sind vom zuständigen
Militärkommandanten zu veranlassen und durch
Angehörige des Bundesheeres oder der Heeresver-
waltung durchzuführen.

(3) Wenn der Verdacht einer das Leben oder
die Gesundheit von Menschen einschließlich ihrer
Nachkommenschaft gefährdenden radioaktiven
Verunreinigung besteht, dürfen zur Vornahme
von Beobachtungsmaßnahmen Liegenschaften,
ausgenommen militärische Liegenschaften, auch
gegen den Willen des Verfügungsberechtigten von
den mit Beobachtungsmaßnahmen beauftragten
Organen betreten oder befahren werden. Die
Befugnis, Liegenschaften auch gegen den Willen
des Verfügungsberechtigten zu betreten oder zu
befahren, steht auch den mit Beobachtungsmaß-
nahmen betrauten Angehörigen des Bundesheeres
und der Heeresverwaltung bei Durchführung
dieser Maßnahmen zu, soweit dies zur Gewähr-
leistung der Einsatzbereitschaft des Bundesheeres
notwendig ist. Für Schäden, die durch das Be-
treten oder Befahren von Liegenschaften verur-
sacht worden sind, ist auf Antrag des Verfügungs-
berechtigten eine Entschädigung zu leisten. Über
den Entschädigungsanspruch entscheidet die
Bezirksverwaltungsbehörde.

S c h u t z - u n d S i c h e r u n g s -
m a ß n a h m e n

§ 38. (1) Übersteigt die Strahlungsintensität
auf Grund der radioaktiven Verunreinigung ein
Ausmaß, bei dem nach dem jeweiligen Stand
der wissenschaftlichen Erkenntnisse die Möglich-
keit einer Beeinträchtigung des Lebens oder der
Gesundheit von Menschen einschließlich ihrer
Nachkommenschaft besteht, so sind der Landes-
hauptmann und der Militärkommandant zu
benachrichtigen; der Landeshauptmann hat, aus-
genommen die in den §§17 und 18 vorgesehenen
Maßnahmen, die sonst erforderlichen Schutz- und
Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Soweit die
Schutz- und Sicherungsmaßnahmen Angehörige
des Bundesheeres oder der Heeresverwaltune

oder militärische Anlagen oder Liegenschaften
betreffen, dürfen diese Maßnahmen nur im Ein-
vernehmen mit dem zuständigen Militärkomman-
danten angeordnet werden; von sonstigen Schutz-
und Sicherungsmaßnahmen ist der Militärkom-
mandant unverzüglich zu benachrichtigen.

(2) Als Schutz- und Sicherungsmaßnahmen im
Sinne des Abs. 1 sind insbesondere Verkehrs-
beschränkungen, wie das Verbot des Verlassens
der Häuser, die Absonderung von Personen und
Gegenständen, die Beschränkung des Personen-
und Güterverkehrs, des Verkehrs mit Lebens-
mitteln und landwirtschaftlichen Produkten und
der Wasserbenützung, das Verbot des Betretens
oder die Evakuierung bestimmter Gebiete, wei-
ters die Unschädlichmachung von Gegenständen
und die Absonderung, gegebenenfalls Tötung von
Tieren und Beseitigung von Tierkadavern anzu-
sehen.

(3) Soweit solche Schutz- und Sicherungsmaß-
nahmen allgemein angeordnet werden, sind sie
in einer Weise, die eine rasche und möglichst um-
fassende Verbreitung gewährleistet, wie insbeson-
dere durch Anschlag auf öffentlichen Plätzen,
durch Rundfunk und Fernsehen, kundzumachen.

(4) Der Landeshauptmann kann sich bei der
Durchführung der Schutz- und Sicherungsmaß-
nahmen der Bezirksverwaltungsbehörden bedie-
nen. Soweit diesen Behörden nicht andere geeig-
nete Organe zur Verfügung stehen, haben die
Bundesgendarmerie und die Wachkörper der
Bundespolizei durch Überwachung der Einhaltung
der Maßnahmen mitzuwirken.

(5) Schutz- und Sicherungsmaßnahmen können
bei Gefahr im Verzuge auch gegen den Willen
des Betroffenen durch unmittelbaren Zwang voll-
zogen werden.

V. TEIL

Strafbestimmungen

§ 39. (1) Personen, die eine Anlage gemäß
§ 5 errichten oder eine Anlage gemäß §§ 6 oder 7
betreiben oder sonst mit radioaktiven Stoffen
umgehen oder Strahleneinrichtungen betreiben,
ohne hiezu eine nach den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes vorgeschriebene Bewilligung zu
besitzen, machen sich einer Verwaltungsüber-
tretung schuldig und sind mit Geldstrafe bis zu
30.000 S oder mit Arrest bis zu sechs Wochen
zu bestrafen.

(2) Inhaber einer Bewilligung gemäß §§ 5, 6, 7
oder 10, die

a) den Bestimmungen der §§ 4 Abs. 2, 9
Abs. 2, 15 Abs. 1, 16 Abs. 1, 17 Abs. 2, 23,
24, 27, 28, 29, 30, 31 Abs. 1, 2 und 3, 33
Abs. 1 erster Satz, 34 oder,

sofern Abs. 3 nichts anderes bestimmt,
b) den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlas-

senen Verordnungen oder
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c) den Verfügungen, die auf Grund dieses
Bundesgesetzes oder der darauf beruhenden
Verordnungen erlassen worden sind,

zuwiderhandeln, machen sich einer Verwaltungs-
übertretung schuldig und sind mit Geldstrafe bis
zu 20.000 S oder mit Arrest bis zu vier Wochen
zu bestrafen.

(3) Personen, die den Bestimmungen der §§ 19
Abs. 6 oder 22, den auf Grund der §§ 19 bis 22
dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen
oder den Verfügungen, die auf Grund der vorge-
nannten Bestimmungen oder der darauf beruhen-
den Verordnungen erlassen worden sind,
zuwiderhandeln, machen sich einer Verwaltungs-
übertretung schuldig und sind mit Geldstrafe bis
zu 10.000 S oder mit Arrest bis zu zwei Wochen
zu bestrafen.

(4) Zuwiderhandlungen von Dienstnehmern
gegen Verhaltensmaßregeln, die zu ihrem Schutze
erlassen worden sind, sind mit Geldstrafen bis zu
1000 S oder mit Arrest bis zu drei Tagen zu be-
strafen.

(5) Personen, die den Bestimmungen der
§§ 25 oder 26 zuwiderhandeln, machen sich einer
Verwaltungsübertretung schuldig und sind mit
Geldstrafe bis zu 1000 S oder mit Arrest bis zu
drei Tagen zu bestrafen.

(6) Personen, die angeordneten Schutz- und
Sicherungsmaßnahmen (§ 38) ungeachtet voraus-
gegangener Abmahnung zuwiderhandeln, machen
sich einer Verwaltungsübertretung schuldig und
sind mit Geldstrafe bis zu 20.000 S oder mit
Arrest bis zu vier Wochen zu bestrafen.

(7) In allen Fällen können diese Strafen
nebeneinander verhängt werden.

VI. TEIL

Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 40. (1) Wer zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Bundesgesetzes Tätigkeiten ausübt,
die nach diesem Bundesgesetz bewilligungs- oder
meldepflichtig sind, hat dies innerhalb von sechs
Monaten nach Wirksamkeitsbeginn dieses Bundes-
gesetzes der örtlich zuständigen Bezirksverwal-
tungsbehörde anzuzeigen und, sofern die Tätig-
keit einer Bewilligung bedarf, gleichzeitig die
Erteilung dieser Bewilligung zu beantragen.
Sofern die Bezirksverwaltungsbehörde gemäß
§ 41 zur Erteilung dieser Bewilligung nicht
zuständig ist, hat sie den Antrag unverzüglich
an die zuständige Behörde weiterzuleiten. Die
der bergbehördlichen Aufsicht unterliegenden
Betriebe haben diese Anzeige und den Antrag
um Erteilung der Bewilligung an die Berghaupt-
mannschaft zu richten.

(2) Bis zur Entscheidung über den nach Abs. 1
gestellten Antrag darf die bisher ausgeübte
Tätigkeit im gleichen Umfang mit der Maßgabe
fortgeführt werden, daß umgehend alle jene Vor-

kehrungen getroffen werden, die erforderlich
sind, um die Einhaltung der Strahlenschutz-
bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder der auf
Grund desselben erlassenen Verordnungen späte-
stens innerhalb eines Jahres nach dem Inkraft-
treten dieses Bundesgesetzes sicherzustellen.

(3) Bereits vor Entscheidung über den nach
Abs. 1 gestellten Antrag ist die Behörde berech-
tigt, die Durchführung von Maßnahmen zur
Beseitigung von Mißständen anzuordnen, die
geeignet sind, das Leben oder die Gesundheit
von Menschen einschließlich ihrer Nachkommen-
schaft zu gefährden.

§ 41. (1) Zur Vollziehung der Teile I bis III
dieses Bundesgesetzes und der auf Grund der-
selben erlassenen Verordnungen ist, soweit im
Abs. 2 nichts anderes bestimmt ist, in erster
Instanz zuständig:
1. das Bundesministerium hinsichtlich

a) der Kernreaktoren,
b) des Umganges mit radioaktiven Stoffen,

soweit es sich um die Herstellung von
Kernbrennstoffen oder die Aufbereitung
bestrahlter Kernbrennstoffe handelt,

c) der Teilchenbeschleuniger,
d) der Zulassung von Bauarten (§§ 19 und 20),
e) der Ermächtigungen nach § 35 und
f) der im § 13 Abs. 3 genannten Anlagen für

den Umgang mit radioaktiven Stoffen, An-
lagen für Strahleneinrichtungen und son-
stige Strahlenquellen;

2. der Landeshauptmann hinsichtlich
a) der Anlagen gemäß §§ 5 und 6, sofern

es sich nicht um Anlagen im Sinne der
Z. 1 lit. a bis c handelt, und

b) der Röntgeneinrichtungen, für die auch
eine elektrizitätsbehördliche Genehmigung
erforderlich ist;

3. in allen übrigen Fällen die Bezirksverwaltungs-
behörden.
(2) In den Angelegenheiten des Abs. 1 Z. 2 und

3 sind in erster Instanz zuständig:
a) für die der bergbehördlichen Aufsicht

unterliegenden Betriebe die Berghaupt-
mannschaft,

b) für die der Gewerbeordnung unterliegenden
Betriebe die in erster Instanz berufenen
Behörden gemäß §§ 141 bis 143 der
Gewerbeordnung und der darauf gegrün-
deten Verordnungen,

c) auf den Gebieten des Eisenbahn-, Luft-
und Schiffsverkehrs sowie auf dem Gebiet
des Post- und Telegraphenwesens die nach
den für diese Gebiete maßgeblichen Rechts-
vorschriften in erster Instanz zuständigen
Behörden,

d) für die wissenschaftlichen Hochschulen, die
Forschungsinstitute der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften und die
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gleichwertigen wissenschaftlichen Anstalten
sowie für die unter § 3 Abs. 1 Z. 1 lit. c
des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, BGBl.
Nr. 240/1962, fallenden Schulen das
Bundesministerium für Unterricht, für die
sonstigen unter dieses Bundesgesetz fallen-
den Schulen der Landesschulrat.

(3) Sind für Teile einer Anlage auf Grund der
Abs. 1 oder 2 mehrere Behörden in erster Instanz
zuständig, so ist für die gesamte Anlage die
jeweils oberste Behörde in erster Instanz zu-
ständig.

(4) Der administrative Instanzenzug geht bei
der Vollziehung dieses Bundesgesetzes und der
auf Grund desselben erlassenen Verordnungen
bis zum zuständigen Bundesministerium.

(5) Zuständiges Bundesministerium im Sinne
des Abs. 1 Z. 1 und des Abs. 4 ist

a) das Bundesministerium für soziale Verwal-
tung, soweit nicht lit. b, c, d, e, f oder g zur
Anwendung gelangen,

b) für die der bergbehördlichen Aufsicht
unterliegenden Betriebe das Bundesmini-
sterium für Handel, Gewerbe und Indu-
strie als Oberste Bergbehörde,

c) für die der Gewerbeordnung unterliegen-
den Betriebe mit Ausnahme der Zulassung
von Bauarten (§§ 19 und 20) das Bundes-
ministerium für Handel, Gewerbe und
Industrie,

d) auf den Gebieten des Eisenbahn-, Luft- und
Schiffsverkehrs sowie auf dem Gebiet
des Post- und Telegraphenwesens, mit Aus-
nahme der Zulassung von Bauarten (§§ 19
und 20) das Bundesministerium für Verkehr
und verstaatlichte Unternehmungen,

e) für die wissenschaftlichen Hochschulen, die
Forschungsinstitute der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften und die
gleichwertigen wissenschaftlichen Anstalten
sowie für die unter das Bundes-Schulauf-
sichtsgesetz fallenden Schulen mit Aus-
nahme der Zulassung von Bauarten (§§ 19
und 20) das Bundesministerium für Unter-
richt im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für soziale Verwaltung,

f) das Bundesministerium für soziale Verwal-
tung hinsichtlich der Erteilung der Ermäch-
tigung nach § 35 mit Ausnahme der der
bergbehördlichen Aufsicht unterliegenden
Betriebe,

g) das Bundesministerium für Landesverteidi-
gung hinsichtlich der im § 13 Abs. 3 ge-
nannten Anlagen für den Umgang mit
radioaktiven Stoffen, Anlagen für Strahlen-
einrichtungen und sonstige Strahlenquellen.

(6) Zur Vollziehung des V. Teiles dieses Bundes-
gesetzes ist in erster Instanz die Bezirksverwal-

tungsbehörde, sofern es sich aber um der berg-
behördlichen Aufsicht unterliegende Betriebe
handelt, die Berghauptmannschaft zuständig.

(7) Die Aufgaben und Befugnisse der zur
Wahrnehmung des Dienstnehmerschutzes beru-
fenen Behörden werden durch dieses Bundes-
gesetz nicht berührt. Vor einer Entscheidung
oder Verfügung auf Grund dieses Bundesgesetzes
oder der auf Grund desselben erlassenen Ver-
ordnungen, die Angelegenheiten des Dienst-
nehmerschutzes berühren, ist diesen Behörden
Gelegenheit zur Stellungnahme und Antrag-
stellung zu geben. Soweit solche Behörden nicht
bestehen, ist das nach den Bestimmungen des
Arbeitsinspektionsgesetzes örtlich in Betracht
kommende Arbeitsinspektorat zur Wahrneh-
mung des Dienstnehmerschutzes berufen.

(8) Die Aufgaben und Befugnisse der Behörden
nach den Bestimmungen des Wasserrechtes,
Veterinärrechtes, Forstrechtes und des Pflanzen-
schutzes sowie auf dem Gebiete der Elektrizitäts-
wirtschaft werden durch dieses Bundesgesetz nicht
berührt.

(9) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
finden keine Anwendung auf den Umgang mit
radioaktiven Stoffen, soweit dieser durch die
hiefür maßgeblichen Rechtsvorschriften über den
Straßen-, Eisenbahn-, Post-, Schiffs- oder Luft-
frachtverkehr geregelt ist.

§ 42. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner
1971 in Kraft.

(2) Auf dieses Bundesgesetz gestützte Verord-
nungen können schon vor diesem Zeitpunkt
erlassen werden, treten aber frühestens zugleich
mit diesem Bundesgesetz in Kraft.

§ 43. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes sind betraut:

1. soweit es sich um der bergbehördlichen
Aufsicht unterliegende Betriebe handelt, der
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu-
strie als Oberste Bergbehörde,

2. in den Angelegenheiten des Dienstnehmer-
schutzes der Bundesminister für soziale Verwal-
tung, soweit es sich um der Gewerbeordnung
unterliegende Betriebe handelt, im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für Handel, Gewerbe
und Industrie, für die dem Verkehrs-Arbeits-
inspektionsgesetz, BGBL Nr. 99/1952, unter-
liegenden Betriebe der Bundesminister für Ver-
kehr und verstaatlichte Unternehmungen im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für soziale
Verwaltung,

3. soweit es sich um der Gewerbeordnung
unterliegende Betriebe handelt und nicht Z. 2 zur
Anwendung gelangt, der Bundesminister für
Handel, Gewerbe und Industrie im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für soziale Verwaltung,

4. hinsichtlich der §§ 13 Abs. 3 und 25 Abs. 2
lit. b sowie des letzten Satzes im § 37 Abs. 2 und
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des zweiten Satzes im § 37 Abs. 3 der Bundes-
minister für Landesverteidigung,

5. hinsichtlich des Eisenbahn-, Luft- und
Schiffsverkehrs sowie des Post- und Telegraphen-
wesens der Bundesminister für Verkehr und ver-
staatlichte Unternehmungen im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für soziale Verwaltung,

6. hinsichtlich der wissenschaftlichen Hoch-
schulen, der Forschungsinstitute der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften und der
gleichwertigen wissenschaftlichen Anstalten sowie
der unter das Bundes-Schulaufsichtsgesetz fallen-
den Schulen der Bundesminister für Unterricht,
soweit es sich jedoch um die Erlassung von
Verordnungen handelt, im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für soziale Verwaltung,

7. ansonsten der Bundesminister für soziale
Verwaltung, hinsichtlich

a) der §§ 32 Abs. 2 und 33 Abs. 3 im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für
Finanzen und, soweit es sich um der
Gewerbeordnung unterliegende Betriebe
handelt, mit dem Bundesminister für Han-
del, Gewerbe und Industrie,

b) des § 37 Abs. 2 zweiter Satz und des
§ 38 Abs. 4 zweiter Satz im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für Inneres,

c) der Angelegenheiten des Wasserrechtes, des
Veterinärwesens, des Forstwesens oder der
Landwirtschaft oder soweit solche Ange-
legenheiten berührt werden, im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft,

d) des § 36, soweit die Vollziehung dieser
Bestimmungen Angehörige des Bundes-
heeres oder der Heeresverwaltung oder
militärische Anlagen und Einrichtungen
betrifft, sowie des ersten Satzes des § 37
Abs. 2 und des § 38 Abs. 1, soweit mili-
tärische Angelegenheiten berührt werden,
im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Landesverteidigung.

Jonas
Klaus Rehor Soronics
Mock Koren Schleinzer
Mitterer Weiß Prader

2 2 8 . Bundesgesetz vom 12. Juni 1969,
mit dem das Dorotheums-Bedienstetengesetz

neuerlich abgeändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Dorotheums-Bedienstetengesetz, BGBl.
Nr. 194/1968, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 29/1969, wird abgeändert wie folgt:

In der Tabelle des § 7 Abs. 2 ist in der Ge-
haltsstufe 15 der Dienststufe 4 der Gehaltsansatz
„6264" durch den Gehaltsansatz „6246" zu er-
setzen.

Artikel II

(1) Der Gehalt der Bediensteten des Doro-
theums, der sich aus den §§ 6 bis 10 des Doro-
theums-Bedienstetengesetzes ergibt, ist ab 1. Sep-
tember 1969 um 5'5 v. H. zu erhöhen.

(2) Sind die sich nach Abs. 1 ergebenden Be-
träge nicht durch volle Schillingbeträge teilbar,
sind Restbeträge von weniger als 50 Groschen zu
vernachlässigen und Restbeträge von 50 Gro-
schen und darüber als volle Schillinge anzusetzen.

Artikel III

(1) Mit der Bezugserhöhung gemäß Art. II
sind Ansprüche der Bediensteten des Dorotheums
auf Teuerungszulagen für den Zeitraum der
Zahlung dieser erhöhten Bezüge abgegolten.

(2) Abs. 1 gilt auch für Personen, die gegen-
über dem Dorotheum Anspruch auf Pensions-
versorgung haben.

Artikel IV

(1) Verordnungen, die auf Grund des Ver-
tragsbedienstetengesetzes 1948 oder des Pensions-
gesetzes 1965 für Bedienstete des Bundes erlassen
sind, finden auf die Bediensteten des Dorotheums
sowie auf Personen, die gegenüber dem Doro-
theum Anspruch auf Pensionsversorgung haben,
keine Anwendung.

(2) Der Bundesminister für Inneres ist im Ein-
vernehmen mit dem Bundeskanzler und dem
Bundesminister für Finanzen zuständig, Verord-
nungen auf Grund der im Abs. 1 angeführten
Bundesgesetze zu erlassen, insoweit diese Bun-
desgesetze nach dem Dorotheums-Bediensteten-
gesetz oder dem Pensionsgesetz 1965 auf die
Bediensteten des Dorotheums und auf Personen,
die gegenüber dem Dorotheum Anspruch auf
Pensionsversorgung haben, anzuwenden sind.

Artikel V

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. September
1969 in Kraft.

Artikel VI

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
hinsichtlich des Art. IV der Bundesminister für
Inneres im Einvernehmen mit dem Bundeskanz-
ler und dem Bundesminister für Finanzen, hin-
sichtlich der übrigen Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes der Bundesminister für Inneres be-
traut.

Jonas
Klaus Soronics Koren
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2 2 9 . Bundesgesetz vom 12. Juni 1969,
mit dem das Ärztegesetz neuerlich ab-
geändert und ergänzt wird (Ärztegesetz-

novelle 1969)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Ärztegesetz, BGBl. Nr. 92/1949, in der
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 129/1951,
119/1952, 169/1952, 17/1955 und BGBl. Nr. 50/
1964, wird abgeändert und ergänzt wie folgt:

1. § 21 Abs. 2 lit. f hat zu lauten:

„f) wirtschaftliche Einrichtungen sowie einen
Wohlfahrtsfonds zur Versorgung und
Unterstützung der Kammerangehörigen
und deren Hinterbliebenen zu errichten
und zu betreiben;"

2. § 24 hat zu lauten:

„§ 24. Alle Kammerangehörigen sind ver-
pflichtet, die von der Ärztekammer im Rahmen
ihres gesetzlichen Wirkungskreises gefaßten Be-
schlüsse zu befolgen sowie die in der Umlagen-
ordnung und in der Beitragsordnung festge-
setzten Umlagen und Beiträge zu leisten."

3. § 25 Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Jeder Kammerangehörige ist berechtigt,
nach Maßgabe der Vorschriften dieses Bundes-
gesetzes sowie der auf Grund dieser Vorschriften
erlassenen Satzung die Leistungen aus dem Wohl-
fahrtsfonds und anderer Einrichtungen der Ärzte-
kammer in Anspruch zu nehmen."

4. § 27 Abs. 1 lit. d hat zu lauten:

„d) der Verwaltungsausschuß des Wohlfahrts-
fonds (§ 43),"

5. Dem § 28 Abs. 2 sind folgende Abs. 3 und 4
anzufügen :

„(3) Kammerräten darf in pflichtgemäßer Aus-
übung ihres Mandates kein Nachteil erwachsen.
Die Dienstgeber von in unselbständiger Stellung
tätigen Kammerangehörigen haben diesen die
erforderliche Freizeit zur Ausübung ihres Man-
dates zu gewähren.

(4) Vom Kammervorstand bestellte Referenten
(§ 34 Abs. 4 lit. c) sind den Kammerräten
gleichzuhalten."

6. § 33 lit. e hat zu lauten:

„e) Erlassung einer Umlagenordnung und einer
Beitragsordnung ;"

7. § 39 hat zu lauten:

„§ 39. (1) Der Kammervorstand hat alljährlich
der Vollversammlung

a) bis längstens 15. Dezember den Jahres-
voranschlag für das nächste Jahr und

b) bis längstens 30. Juni den Rechnungs-
abschluß für das abgelaufene Rechnungs-
jahr

vorzulegen.

(2) Zur Bestreitung der finanziellen Erforder-
nisse für die Durchführung der in § 21 dieses
Bundesgesetzes angeführten, den Ärztekammern
übertragenen Aufgaben, ausgenommen jedoch für
den im § 21 Abs. 2 lit. f genannten Wohlfahrts-
fonds, heben die Ärztekammern von sämtlichen
Kammerangehörigen die Kammerumlage ein.

(3) Die Kammerumlage ist unter Bedachtnahme
auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und
unter Berücksichtigung der Art der Berufsaus-
übung der Kammerangehörigen festzusetzen.

(4) Die Kammerumlage ist bei Kammerange-
hörigen, die den ärztlichen Beruf ausschließlich
im Dienstverhältnis ausüben, vom Dienstgeber
einzubehalten und spätestens bis zum 15. Tag
nach Ablauf des Kalendermonates an die zu-
ständige Ärztekammer abzuführen.

(5) Die mit dem Betrieb des Wohlfahrtsfonds
und der wirtschaftlichen Einrichtungen verbun-
denen Verwaltungskosten sind aus den Mitteln
dieser Einrichtungen aufzubringen."

8. Dem § 39 sind folgende §§ 39 a und 39 b
anzufügen:

„§ 39 a. (1) Für die finanzielle Sicherstellung
der Leistungen aus dem Wohlfahrtsfonds sind
unter Berücksichtigung seiner Erfordernisse,
seines dauernden Bestandes und seiner Leistungs-
fähigkeit Beiträge einzuheben.

(2) Neben den Beiträgen nach Abs. 1 fließen
dem Wohlfahrtsfonds seine Erträgnisse, Zuwen-
dungen aus Erbschaften, Stiftungen und anderen
Fonds, Vermächtnisse, sowie Schenkungen und
sonstige Zweckwidmungen zu.

§ 39 b. Rückständige Umlagen und Beiträge
nach §§ 39 und 39 a können nach den Bestim-
mungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes
— W G . 1950 — eingebracht werden."

9. Die Überschrift über § 43 hat zu lauten:

„Wohlfahrtsfonds"

10. An Stelle der bisherigen §§ 43 bis 48
treten die folgenden §§ 43 bis 48:

„§ 43. (1) Durch Beschluß der Vollversamm-
lung ist im Sinne des § 21 Abs. 2 lit. f ein Wohl-
fahrtsfonds zu errichten; er bildet ein zweck-
gebundenes Sondervermögen der Ärztekammer.
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(2) Der Beschluß der Vollversammlung über
die Erlassung der Satzung und deren Änderung
bedarf der Zweidrittelmehrheit bei Anwesenheit
von mindestens zwei Dritteln der Kammerräte.

(3) Aus den Mitteln des Wohlfahrtsfonds sind
den Kammerangehörigen nach Maßgabe der fol-
genden Bestimmungen Versorgungs- und Unter-
stützungsleistungen zu gewähren.

V e r s o r g u n g s l e i s t u n g e n

§ 43 a. Aus den Mitteln des Wohlfahrtsfonds
sind Leistungen zu gewähren

a) an anspruchsberechtigte Kammerangehörige
für den Fall des Alters, der vorübergehen-
den oder dauernden Berufsunfähigkeit,

b) an Hinterbliebene im Falle des Ablebens
eines anspruchsberechtigten Kammerange-
hörigen.

§ 43 b. (1) Aus den Mitteln des Wohlfahrts-
fonds sind im einzelnen folgende Versorgungs-
leistungen zu gewähren:

a) Altersversorgung,
b) Invaliditätsversorgung,
c) Kinderunterstützung,
d) Witwen- und Witwerversorgung,
e) Waisenversorgung und
f) Todesfallbeihilfe.

(2) Die in Abs. 1 unter lit. a und b genannten
Leistungen setzen sich aus der Grundleistung
und der Zusatzleistung zusammen.

(3) Die Grundleistung wird im Falle des Alters
und der vorübergehenden oder dauernden
Berufsunfähigkeit in der Höhe von 2500 S monat-
lich ohne Rücksicht auf die Beitragsdauer ge-
währt. Die Leistungen nach Abs. 1 lit. a bis e
können bis zu vierzehnmal jährlich gewährt
werden.

(4) Erreichen im Einzelfall die Beiträge nach
§ 44 Abs. 3 nicht das zur finanziellen Sicher-
stellung der vorgesehenen Leistungen erforder-
liche Ausmaß, kann die Satzung bestimmen, ob
und in welchem Umfang diese Leistungen dem
tatsächlich geleisteten Beitrag angepaßt werden.

(5) Das Ausmaß der Zusatzleistung richtet sich
nach der Höhe der vom Kammerangehörigen
hiefür insgesamt geleisteten Beiträge. Die Satzung
kann unter Bedachtnahme auf § 39 a Abs. 1 auch
für die in Abs. 1 lit. c und f genannten Versor-
gungsleistungen eine Zusatzleistung vorsehen.

(6) Die Satzung kann unter Berücksichtigung
des Beitragsaufkommens Ergänzungsleistungen
zur Grundleistung vorsehen.

§ 43 c. (1) Die Altersversorgung wird mit
Vollendung des 65. Lebensjahres gewährt, wobei
die Satzung vorsehen kann, daß die auf Grund
von Kassen- oder sonstigen zivil- oder öffentlich-

rechtlichen Verträgen ausgeübte ärztliche Tätig-
keit eingestellt wird. Unter Bedachtnahme auf
die Bestimmung des § 39 a Abs. 1 kann die
Satzung ein niedrigeres oder höheres Anfallsalter
sowie bei früherer oder späterer Inanspruch-
nahme eine entsprechende Minderung oder Er-
höhung der Leistungen vorsehen.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten für
die Gewährung der Zusatzleistung sinngemäß.

§ 43 d. (1) Invaliditätsversorgung ist zu ge-
währen, wenn der Kammerangehörige infolge
körperlicher oder geistiger Gebrechen zur Aus-
übung des ärztlichen Berufes dauernd oder vor-
übergehend unfähig ist. Der Verwaltungsaus-
schuß ist berechtigt, zur Feststellung der Vor-
aussetzungen eine vertrauensärztliche Unter-
suchung anzuordnen.

(2) Vorübergehende Berufsunfähigkeit liegt
vor, wenn diese nach begründeter medizinischer
Voraussicht in absehbarer Zeit zu beheben ist.

(3) Besteht die vorübergehende Berufsunfähig-
keit länger als der in der Satzung festgesetzte
Zeitraum, für den die Krankenunterstützung ge-
währt wird, ist auf Antrag bei Vorliegen der
Voraussetzungen der §§ 43 c oder 43 d Abs. 1
und 2 die Alters- oder Invaliditätsversorgung
zu gewähren. Diese Leistungen sind an Stelle
der Krankenunterstützung schon früher zu ge-
währen, wenn durch eine vertrauensärztliche
Untersuchung festgestellt wird, daß eine dauernde
Invalidität vorliegt oder die Voraussetzungen
für die Gewährung der Altersversorgung erfüllt
sind.

§ 43 e. (1) Empfängern einer Alters- oder
Invaliditätsversorgung ist für ihre Kinder bis
zur Vollendung des 19. Lebensjahres eine Kinder-
unterstützung zu gewähren.

(2) Über die Vollendung des 19. Lebensjahres
hinaus ist eine Kinderunterstützung zu gewähren,
wenn die betreffende Person

a) das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet
hat, solange sie sich in einer Schul- oder
Berufsausbildung befindet;

b) wegen geistiger oder körperlicher Ge-
brechen erwerbsunfähig ist, solange dieser
Zustand andauert.

(3) Ein Anspruch auf Kinderunterstützung be-
steht — ausgenommen bei Vorliegen der im
Abs. 2 lit. a angeführten Voraussetzungen —
nicht

a) für Kinder, die das 15. Lebensjahr voll-
endet haben und selbst Einkünfte gemäß
§ 2 Abs. 3 des EStG. 1967 — ausgenommen
die durch das Gesetz als einkommensteuer-
frei erklärten Einkünfte und Entschädi-
gungen aus einem gesetzlich anerkannten
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Lehrverhältnis beziehen — sofern diese den
im § 5 des Familienlastenausgleichsgesetzes
1967, BGBl. Nr. 376, jeweils festgesetzten
monatlichen Betrag übersteigen;

b) bei Verehelichung.

(4) Die Kinderunterstützung beträgt minde-
stens 10 v. H. der Grundleistung der Alters-
oder Invaliditätsversorgung.

§ 43 i. (1) Nach dem Tode eines Kammer-
angehörigen oder Empfängers einer Alters- oder
Invaliditätsversorgung ist seiner Witwe (seinem
Witwer), die (der) mit ihm (ihr) im Zeitpunkt
des Todes in aufrechter Ehe gelebt hat, die
Witwen-(Witwer-)versorgung zu gewähren.

(2) Die Witwen-(Witwer-)versorgung wird
nicht gewährt, wenn die Ehe erst nach Vollen-
dung des 65. Lebensjahres des Kammerangehöri-
gen oder Empfängers einer Alters- oder Invalidi-
tätsversorgung geschlossen und zum Zeitpunkt
des Todes des Kammerangehörigen oder Empfän-
gers einer Alters- oder Invaliditätsversorgung
weniger als drei Jahre lang bestanden hat. Dies
gilt nicht, wenn der Tod des Ehegatten durch
Unfall oder eine Berufskrankheit eingetreten ist,
aus der Ehe ein Kind hervorgegangen ist oder
hervorgeht, durch die Eheschließung ein Kind
legitimiert worden ist, oder im Zeitpunkt des
Todes des Ehegatten dem Haushalt der Witwe
ein Kind des Verstorbenen angehört hat, das
Anspruch auf Waisenversorgung hat.

(3) Witwen-(Witwer-)versorgung gebührt, so-
fern nicht ein Ausschließungsgrund nach Abs. 2
vorliegt, auf Antrag auch der Frau, deren Ehe
mit dem Kammerangehörigen für nichtig erklärt,
aufgehoben oder geschieden worden ist, wenn ihr
der Kammerangehörige zur Zeit seines Todes Un-
terhalt (einen Unterhaltsbeitrag) auf Grund eines
gerichtlichen Urteiles, eines gerichtlichen Verglei-
ches oder einer durch Auflösung (Nichtigerklä-
rung) der Ehe eingegangenen vertraglichen Ver-
pflichtung zu leisten hatte. Hat die frühere Ehe-
frau gegen den verstorbenen Kammerangehörigen
nur einen befristeten Anspruch auf Unterhalts-
leistungen gehabt, so besteht der Anspruch auf
Witwenversorgung längstens bis zum Ablauf der
Frist. Die Witwenversorgung darf die Unterhalts-
leistung nicht übersteigen, auf die die frühere
Ehefrau gegen den verstorbenen Kammerangehö-
rigen an seinem Sterbetag Anspruch gehabt hat.
Die Witwenversorgung und die Versorgung der
früheren Ehefrau dürfen zusammen jenen Betrag
nicht übersteigen, auf den der verstorbene Kam-
merangehörige Anspruch gehabt hat. Die Versor-
gung der früheren Ehefrau ist erforderlichenfalls
entsprechend zu kürzen. Die Witwenversorgung
mehrerer früherer Ehefrauen ist im gleichen
Verhältnis zu kürzen. Ist keine anspruchsberech-

tigte Witwe vorhanden, dann ist die Versorgung
der früheren Ehefrau so zu bemessen, als ob der
Kammerangehörige eine anspruchsberechtigte
Witwe hinterlassen hätte.

(4) Im Falle der Wiederverehelichung erlischt
der Anspruch auf Witwen-(Witwer-)versorgung.

(5) Die Witwen-(Witwer-)versorgung beträgt
50 v. H. der Alters- oder Invaliditätsversorgung,
die dem Verstorbenen im Zeitpunkt seines Ab-
lebens gebührt hat oder gebührt hätte. Je nach
der gemäß § 39 a festzustellenden finanziellen
Sicherstellung der Leistungen kann diese bis
75 v. H. erhöht werden.

§ 43 g. (1) Waisenversorgung gebührt bei Vor-
liegen der in § 43 e Abs. 1 bis 3 festgesetzten
Voraussetzungen.

(2) Die Waisenversorgung beträgt:
a) für jede Halbwaise mindestens 10 v. H.,
b) für jede Vollwaise mindestens 20 v. H.

der Alters- oder Invaliditätsversorgung, die
dem Verstorbenen im Zeitpunkt seines Ab-
lebens gebührt hat oder gebührt hätte.

(3) Sind mehrere Waisen vorhanden, darf die
Waisenversorgung insgesamt das Zweifache der
Alters- oder Invaliditätsversorgung nicht über-
steigen.

§ 43 h. (1) Beim Tode eines Kammerange-
hörigen oder Empfängers einer Alters- oder
Invaliditätsversorgung ist die Todesfallbeihilfe zu
gewähren.

(2) Das Ausmaß der Todesfallbeihilfe beträgt
mindestens das Zehnfache der jeweiligen Grund-
leistung der Altersversorgung.

(3) Auf die Todesfallbeihilfe haben, sofern der
verstorbene Kammerangehörige oder Empfänger
einer Alters- oder Invaliditätsversorgung nicht
einen anderen Zahlungsempfänger namhaft ge-
macht und hierüber eine schriftliche, eigenhändig
unterschriebene Erklärung beim Wohlfahrtsfonds
hinterlegt hat, nacheinander Anspruch:

a) die Witwe (der Witwer),
b) die Waisen.

(4) Sind mehrere Waisen vorhanden, ist diesen
die Todesfallbeihilfe zur ungeteilten Hand auszu-
bezahlen.

(5) Ist eine anspruchsberechtigte Person im
Sinne des Abs. 3 nicht vorhanden oder werden
die Kosten der Bestattung von einer anderen
Person als dem namhaft gemachten Zahlungs-
empfänger getragen, so gebührt dieser auf An-
trag der Ersatz der nachgewiesenen Kosten bis
zu einem in der Satzung festgesetzten Höchst-
betrag, der das Sechsfache der Grundleistung
nicht übersteigen darf.
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U n t e r s t ü t z u n g s l e i s t u n g e n

§ 43 i. Aus dem Wohlfahrtsfonds sind neben
den in § 43 b Abs. 1 angeführten Versorgungs-
leistungen Krankenunterstützung und sonstige
Unterstützungsleistungen zu gewähren.

§ 43 j . (1) Kammerangehörigen, die durch
Krankheit oder Unfall unfähig sind, den ärzt-
lichen Beruf auszuüben, wird eine einmalige
Krankenunterstützung, die im Falle der Haus-
behandlung von weniger als vier Wochen frühe-
stens ab dem 4. Krankheitstag zu berechnen ist,
gewährt.

(2) Sieht die Satzung eine Unterstützung so-
wohl für eine Haus- als auch eine stationäre
Behandlung in einer Krankenanstalt vor, ist die
Krankenunterstützung in unterschiedlicher Höhe
festzusetzen.

(3) Die Krankenunterstützung wird für die
in der Satzung festgesetzte Dauer, höchstens
jedoch für einen Zeitraum von 52 Wochen, be-
rechnet.

(4) Die Höhe der Krankenunterstützung ist in
der Satzung in einem bestimmten Hundertsatz,
höchstens mit 25 v. H. pro Tag der monat-
lichen Grundleistung der Altersversorgung festzu-
setzen.

(5) Bei weiblichen Kammerangehörigen ist die
Schwangerschaft und die Wochenbettzeit bis zur
Höchstdauer von 14 Wochen einer Berufs-
unfähigkeit im Sinne des Abs. 1 gleichzuhalten.

(6) Bei Erkrankung des Ehegatten oder eines
Kindes, die mit einer stationären Behandlung
in einer Krankenanstalt verbunden ist, erhält der
Kammerangehörige, sofern dies in der Satzung
vorgesehen wird, einen Kostenbeitrag bis zur
Höhe der Krankenunterstützung nach Abs. 4.

(7) In der Satzung kann der volle oder teil-
weise Ersatz der mit einer Erkrankung verbun-
denen Kosten, und zwar der notwendigen ärzt-
lichen Behandlung und Geburtshilfe, der Heil-
mittel und Heilbehelfe, des Krankenhaustrans-
portes sowie eines Kuraufenthaltes vorgesehen
werden.

§ 43 k. (1) Aus dem Wohlfahrtsfonds können
ferner einmalige oder wiederkehrende Leistungen
für die Erziehung, Ausbildung oder Fortbildung
der Kinder von Kammerangehörigen und von
Empfängern einer Alters- oder Invaliditätsver-
sorgung und Waisen nach § 43 g unter Berück-
sichtigung der Familien-, Einkommen- und Ver-
mögensverhältnisse nach Maßgabe der in der
Satzung zu erlassenden Richtlinien gewährt
werden.

(2) Aus dem Wohlfahrtsfonds können weiters
im Falle eines wirtschaftlich bedingten Not-
standes Kammerangehörigen oder Hinterblie-

benen nach Ärzten, die mit diesen in Haus-
gemeinschaft gelebt haben, sowie der geschie-
denen Ehegattin einmalige oder wiederkehrende
Leistungen gewährt werden.

§ 43 1. (1) Die Grundleistung ist in ihrem Wert
nach den von der Vollversammlung der Öster-
reichischen Ärztekammer zu erlassenden . Richt-
linien durch einen Anpassungsfaktor zu sichern.
Der Anpassungsfaktor ist unter Bedachtnahme
auf die wirtschaftliche Lage des Berufsstandes
und deren Entwicklung sowie auf die Ände-
rungen des Verhältnisses der Zahl der beitrags-
pflichtigen Kammerangehörigen zur Zahl der
Leistungsberechtigten des Wohlfahrtsfonds zu
ermitteln.

(2) Die Satzung kann bestimmen, daß unter
Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 39 a
auch die im § 43 b Abs. 1 lit. c und f und die
sonst im Abs. 2, Abs. 5 und Abs. 6 genannten
Leistungen in ihrem Wert gesichert werden.

B e i t r ä g e z u m W o h l f a h r t s f o n d s

§ 44. (1) Die Kammerangehörigen sind nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen verpflich-
tet, Beiträge zum Wohlfahrtsfonds zu leisten.

(2) Bei der Festsetzung der Höhe der für
den Wohlfahrtsfonds bestimmten Beiträge ist auf
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie auf
die Art der Berufsausübung der beitragspflich-
tigen Kammerangehörigen Bedacht zu nehmen.

(3) Die Höhe der Beiträge zum Wohlfahrts-
fonds darf 18 v. H. der jährlichen Einnahmen
aus ärztlicher Tätigkeit nicht übersteigen.

(4) Die Satzung kann vorsehen, daß ein
Kammerangehöriger durch Übernahme der Ver-
pflichtung zur Leistung von höheren als in Abs. 3
vorgesehenen Beiträgen den Anspruch auf ent-
sprechend höhere Leistungen erwerben kann.

(5) Bei Festsetzung des Beitrages für Kammer-
angehörige, die den ärztlichen Beruf ausschließ-
lich in einem Dienstverhältnis ausüben, dient als
Bemessungsgrundlage jedenfalls der monatliche
Bruttogrundgehalt. Zu diesem gehören nicht die
Beihilfen, Zulagen und Zuschläge im Sinne des
§ 3 Abs. 1 EStG. 1967 und die sonstigen Bezüge
nach § 67 EStG. 1967.

(6) Die Beiträge nach Abs. 5 sind vom Dienst-
geber einzubehalten und spätestens bis zum
15. Tag nach Ablauf des Kalendermonates an die
zuständige Ärztekammer abzuführen.

§ 44 a. (1) Die in den §§ 23 Abs. 4 und 42
bezeichneten außerordentlichen Kammerange-
hörigen können sich zur Leistung von Beiträgen
freiwillig verpflichten, um in den Genuß der
Leistungen des Wohlfahrtsfonds zu gelangen.

(2) Die Beiträge für die in Abs. 1 angeführten
Kammerangehörigen sind in der Beitragsordnung



1354 62. Stück — Ausgegeben am 8. Juli 1969 — Nr. 229

jedenfalls in der Höhe des durchschnittlichen
Jahresbeitrages, den die in § 5 Abs. 2 bezeich-
neten Ärzte nach den vorstehenden Bestimmun-
gen zu entrichten haben, festzusetzen.

E r m ä ß i g u n g d e r F o n d s b e i t r ä g e

§ 45. Die Satzung kann bei Vorliegen berück-
sichtigungswürdiger Umstände auf Antrag des
Kammerangehörigen nach Billigkeit eine Ermäßi-
gung oder in Härtefällen den Nachlaß der Fonds-
beiträge vorsehen.

B e f r e i u n g v o n d e r B e i t r a g s p f l i c h t

§ 45 a. (1) Erbringt ein ordentlicher Kammer-
angehöriger den Nachweis darüber, daß ihm und
seinen Hinterbliebenen ein gleichwertiger An-
spruch auf Ruhe-(Versorgungs-)genuß auf Grund
eines unkündbaren Dienstverhältnisses zu einer
Gebietskörperschaft oder einer sonstigen öffent-
lich-rechtlichen Körperschaft nach einem Gesetz
oder den Pensionsvorschriften einer Dienst-
ordnung gegenüber einer solchen Körperschaft
zusteht, wie dieser gegenüber dem Wohlfahrts-
fonds besteht, und übt er keine ärztliche Tätig-
keit im Sinne des § 5 Abs. 2 aus, ist er auf
Antrag, ausgenommen den für die Todesfall-
beihilfe und die Unterstützungsleistungen nach
§ 43 k einzuhebenden Teil des Fondsbeitrages,
von der Verpflichtung nach § 44 zu befreien.
Übt der Antragsteller jedoch eine ärztliche Tätig-
keit im Sinne des § 5 Abs. 2 aus, ist eine
Befreiung nur bis auf den zur Grundleistung
einzuhebenden Teil des Fondsbeitrages zulässig.

(2) Kammerangehörige, die erstmalig die
ordentliche Kammerangehörigkeit nach Voll-
endung des 50. Lebensjahres erworben haben,
werden auf ihren Antrag zur Gänze von der
Beitragspflicht nach § 44 befreit. Wird ein solcher
Antrag innerhalb von drei Monaten nach Ein-
tragung in die Ärzteliste und gleichzeitiger
Belehrung über die Befreiungsmöglichkeiten nicht
gestellt, ist der Kammerangehörige nicht nur
zur Leistung der seit Beginn der Kammerzuge-
hörigkeit fälligen Beiträge, sondern auch zur
Nachzahlung des ab dem Zeitpunkt der Errich-
tung des Fonds in den einzelnen Kalenderjahren
jeweils geleisteten, auf einen Kammerangehörigen
entfallenden Durchschnittsbeitrages verpflichtet,
wenn er in diesem Zeitpunkt das 35. Lebensjahr
bereits vollendet hatte. In allen übrigen Fällen
beginnt die Nachzahlungsverpflichtung mit Voll-
endung des 35. Lebensjahres. Bei Berechnung
des Nachzahlungsbetrages bleiben jedoch die
während des Nachzahlungszeitraumes eingehobe-
nen Beitragsanteile für die Todesfallbeihilfe außer
Betracht.

(3) Kammerangehörige, die erst nach Voll-
endung des 35. Lebensjahres beitragspflichtig

werden, sind unter sinngemäßer Anwendung der
Berechnungsbestimmungen nach Abs. 2 zu einer
solchen Nachzahlung verpflichtet.

(4) Für den Fall der Befreiung von der Beitrags-
pflicht ist die Gewährung von Leistungen ent-
sprechend dem Ausmaß der Befreiung ganz oder
teilweise ausgeschlossen.

V e r w a l t u n g d e s W o h l f a h r t s f o n d s

§ 46. (1) Die Verwaltung des Wohlfahrtsfonds
ist von der Verwaltung des übrigen Kammer-
vermögens getrennt zu führen und obliegt einem
Verwaltungsausschuß.

(2) Der Verwaltungsausschuß besteht aus dem
Präsidenten, dem Finanzreferenten sowie aus
mindestens zwei weiteren Kammerräten. Letztere
werden auf Vorschlag des Kammervorstandes
von der Vollversammlung für die Dauer ihrer
Funktionsperiode nach den Grundsätzen des Ver-
hältniswahlrechtes gewählt.

(3) Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses
wählen aus ihrer Mitte den Vorsitzenden und
seinen Stellvertreter. Der Vorsitzende hat die
Verwaltungsgeschäfte nach den Beschlüssen des
Verwaltungsausschusses zu führen.

(4) Gegen die Beschlüsse des Verwaltungsaus-
schusses steht den Betroffenen das Recht der
Beschwerde an einen auf Vorschlag des Vor-
standes von der Vollversammlung bestellten
Beschwerdeausschuß zu.

(5) Der Beschwerdeausschuß besteht aus einem
Vorsitzenden und vier weiteren Mitgliedern. Für
den Vorsitzenden und die Mitglieder sind Stell-
vertreter zu bestellen. Die Mitglieder des
Beschwerdeausschusses dürfen dem Kammervor-
stand, dem Verwaltungsausschuß und dem Über-
prüfungsausschuß nicht angehören.

(6) Der Beschwerdeausschuß entscheidet mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen. Eine Stimmenthaltung ist nicht zu-
lässig, der Vorsitzende stimmt zuletzt ab. Die
Entscheidungen des Beschwerdeausschusses sind
endgültig und können durch ein ordentliches
Rechtsmittel nicht angefochten werden.

(7) Für das Verfahren vor dem Verwaltungs-
ausschuß und Beschwerdeausschuß sind die Be-
stimmungen des Allgemeinen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes 1950 (AVG. 1950) anzuwenden.

§ 46 a. (1) Die Geschäftsführung des Wohl-
fahrtsfonds ist von einem Überprüfungsausschuß
mindestens einmal jährlich zu überprüfen. Der
Überprüfungsausschuß besteht aus zwei von der
Vollversammlung für die Dauer eines Jahres
aus dem Kreise der Kammerangehörigen zu
wählenden Rechnungsprüfer. Für jeden Rech-
nungsprüfer ist ein Stellvertreter zu wählen.
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(2) Die Rechnungsprüfer und ihre Stellver-
treter dürfen dem Vorstand und dem Verwal-
tungsausschuß nicht angehören.

§ 47. (1) Verlegt ein Kammerangehöriger seinen
Berufssitz (Dienstort) dauernd in den Bereich
einer anderen Ärztekammer, ist ein Betrag in
der Höhe von mindestens 70 v. H. der von
ihm zum Wohlfahrtsfonds der bisher zustän-
digen Ärztekammer entrichteten Beiträge der
nunmehr zuständigen Ärztekammer zu über-
weisen. Die für bestimmte Zwecke (Todesfall-
beihilfe, Krankenunterstützung, usw.) satzungs-
mäßig vorgesehenen Beitragsteile bleiben bei der
Berechnung des Oberweisungsbetrages außer Be-
tracht. Bei Streichung eines Kammerangehörigen
aus der Ärzteliste (§ 2 i) gebührt ihm der Rück-
ersatz in sinngemäßer Anwendung der vor-
stehenden Bestimmungen in Höhe von minde-
stens 50 v. H.

(2) Während der Zeit der Ausbildung eines
Kammerangehörigen zum praktischen Arzt oder
Facharzt hat keine Überweisung zu erfolgen.
Diese ist erst nach Eintragung in die Ärzteliste
als praktischer Arzt oder Facharzt durchzuführen.
In diesem Falle erhöht sich der Überweisungs-
betrag auf mindestens 90 v. H.

§ 48. In der Satzung sind auf Grund der
§§ 39 a, 39 b und 43 bis 47 nähere Vorschriften
über die Aufbringung der Beiträge, die Verwal-
tung der Fondsmittel, die Zusammensetzung des
Verwaltungsausschusses, des Beschwerdeaus-
schusses, die Tätigkeit des Überprüfungsaus-
schusses und schließlich über die Höhe, die Fest-
legung der Voraussetzungen und das Verfahren
für die Gewährung der vorgesehenen Versor-
gungs- und Unterstützungsleistungen zu treffen."

11. a) § 49 Abs. 2 lit. i hat zu lauten:

„i) wirtschaftliche Einrichtungen sowie einen
Wohlfahrtsfonds zur Versorgung und
Unterstützung der Kammerangehörigen
und deren Hinterbliebenen zu errichten
und zu betreiben;"

b) Dem § 49 Abs. 2 ist folgende lit. m anzu-
fügen:
„m) die Erlassung von Richtlinien für die Wert-

sicherung der Grundleistung der Wohl-
fahrtsfonds."

12. § 51 Z. 3 und 4 haben zu lauten:

„3. Der Präsident und zwei, höchstens drei
Vizepräsidenten (§ 55).

4. Der Verwaltungsausschuß und der Beru-
fungsausschuß eines gemeinsamen Wohlfahrts-
fonds (§ 55 e)."

13. § 52 Abs. 2, 4, 5 und 9 haben zu lauten:

„(2) Die Vollversammlung wird erstmalig auf
Vorschlag der nach den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes gewählten Präsidenten aller
Ärztekammern vom Bundesministerium für
soziale Verwaltung, sonst vom Präsidenten der
Österreichischen Ärztekammer einberufen.

(4) Den Vorsitz in der Vollversammlung führt
der Präsident der Österreichischen Ärztekammer.

(5) Die Vollversammlung ist beschlußfähig,
wenn die Präsidenten oder geschäftsführenden
Vizepräsidenten (§ 35 Abs. 4) von mindestens
sechs Ärztekammern und von zwei weiteren
Ärztekammern mindestens je ein Vizepräsident
anwesend sind.

(9) Bei Abstimmungen sind die einer Ärzte-
kammer zustehenden Stimmen ungeteilt durch
den Präsidenten, im Falle seiner Verhinderung
durch den geschäftsführenden Vizepräsidenten,
einer jeden Kammer abzugeben. Bei der Wahl
des Präsidenten, der Vizepräsidenten oder des
Finanzreferenten der Österreichischen Ärzte-
kammer sind auf Verlangen auch nur eines
Präsidenten oder Vizepräsidenten einer Ärzte-
kammer die Abstimmungen in der Weise mit
geteilten Stimmen durchzuführen, daß jeder
Präsident und jeder Vizepräsident mit so vielen
Stimmen an der Abstimmung teilnimmt, als ihm
im Rahmen des Stimmengewichtes von seiner
Ärztekammer nach den Grundsätzen des Verhält-
niswahlrechtes übertragen worden sind."

14. § 53 lit. a hat zu lauten:

„a) Die Wahl des Präsidenten, der Vizepräsi-
denten und des Finanzreferenten;"

15. § 54 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten:

„(1) Der Vorstand der Österreichischen Ärzte-
kammer hat aus dem Präsidenten, den Vize-
präsidenten und so vielen weiteren Mitgliedern
zu bestehen, daß die Ärztekammern mit weniger
als 3000 Kammerangehörigen durch je ein Mit-
glied und die Ärztekammer mit mehr als
3000 Kammerangehörigen durch je zwei Mit-
glieder vertreten sind."

16. Im § 54 Abs. 2 haben der vierte und
fünfte Satz zu lauten:

„Der Präsident und die Vizepräsidenten stimmen
mit. Die Übertragung des Stimmrechtes an den
Präsidenten und die Vizepräsidenten durch die
Ärztekammer, der sie angehören, ist zulässig."

17. § 55 Abs. 2 bis 6 haben zu lauten:

„(2) Der Präsident, die Vizepräsidenten und der
Finanzreferent werden von der Vollversammlung
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aus ihrer Mitte sowie allfällige Referenten für be-
stimmte Aufgaben in je einem Wahlgang für die
Dauer von vier Jahren gewählt. Hiebei sind der
Präsident und die Referenten mit einfacher Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen, die Vizepräsiden-
ten nach den Grundsätzen des Verhältniswahl-
rechtes zu wählen. Für den Entzug des Vertrauens
durch die Vollversammlung ist die einfache Mehr-
heit erforderlich. Im Falle allgemeiner Kammer-
wahlen (§§ 28 und 29 in Verbindung mit 52
Abs. 3) endet die Funktion des Präsidenten, der
Vizepräsidenten und der Referenten mit der
Konstituierung der neuen Vollversammlung.

(3) Der Präsident wird im Falle seiner Ver-
hinderung von den Vizepräsidenten in der
Folge ihrer Wahl vertreten. Im Falle der Ver-
hinderung des Präsidenten und der Vizepräsi-
denten geht das Recht zur Vertretung des Präsi-
denten auf das an Lebensjahren älteste Mitglied
der Vollversammlung der Österreichischen Ärzte-
kammer über.

(4) Der Präsident und die Vizepräsidenten der
Österreichischen Ärztekammer haben nach ihrer
Wahl in die Hand des Bundesministers für
soziale Verwaltung das Gelöbnis auf Einhaltung
der Gesetze und die getreue Erfüllung ihrer
Obliegenheiten abzulegen.

(5) Im übrigen finden die Bestimmungen des
§ 35 Abs. 2, 3 und 5 auf den Aufgabenkreis
und das Verhalten des Präsidenten und der Vize-
präsidenten sinngemäß Anwendung.

(6) Auf die Wahl des Finanzreferenten und die
sonstigen Referenten finden die Grundsätze für
die Wahl des Präsidenten sinngemäß Anwen-
dung."

18. § 55 c Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 55 c. (1) Die Kosten, die aus der Geschäfts-
führung der Österreichischen Ärztekammer er-
wachsen, sind von allen Ärztekammern im Ver-
hältnis der Anzahl der bei ihnen gemeldeten
Kammerangehörigen in Form von Umlagen zu
tragen."

19. Die Überschrift über § 55 e hat zu lauten:

„ W o h l f a h r t s f o n d s "

20. § 55 e Abs. 1, 2 und 4 haben zu lauten:

„(1) Auf Grund gleichlautender Beschlüsse
ihrer Vollversammlungen können zwei oder
mehrere Ärztekammern übereinkommen, daß für
ihre Kammerangehörigen und deren Hinter-
bliebene ein gemeinsamer Wohlfahrtsfonds bei
der Österreichischen Ärztekammer errichtet und
betrieben wird. Hiebei sind die Vorschriften der
§§ 43 bis 48 sinngemäß anzuwenden, soweit im
folgenden nichts anderes bestimmt wird.

(2) Die Verwaltung des Wohlfahrtsfonds ob-
liegt einem Verwaltungsausschuß, der von den
an der Einrichtung beteiligten Kammern zu
bilden ist. Der Verwaltungsausschuß besteht aus
einem Obmann, einem Stellvertreter und wei-
teren Mitgliedern. Der Obmann und sein Stell-
vertreter werden vom Verwaltungsausschuß mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen aus seiner Mitte gewählt.

(4) Die Österreichische Ärztekammer kann die
Geschäftsführung des Wohlfahrtsfonds einer der
beteiligten Kammern übertragen."

21. § 56 hat zu lauten:

„(1) Die Ärztekammern in den Bundesländern
unterstehen der Aufsicht der örtlich zuständigen
Landesregierung. Die Österreichische Ärzte-
kammer untersteht der Aufsicht des Bundes-
ministeriums für soziale Verwaltung.

(2) Die von den Ärztekammern in den
Bundesländern beschlossenen Satzungen, Ge-
schäftsordnungen, Dienst-, Bezugs- und Pensions-
ordnungen, die Jahresvoranschläge, die Rech-
nungsabschlüsse sowie die Umlagen- und Beitrags-
ordnungen bedürfen für ihre Wirksamkeit der
Genehmigung der örtlich zuständigen Landes-
regierung. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn
die zu genehmigenden Akte den Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes nicht widersprechen. Die
genehmigten Akte sind in den Mitteilungen der
Ärztekammern unter Angabe des Zeitpunktes
ihres Inkrafttretens kundzumachen; sie werden
unbeschadet der Regelung nach Abs. 4 und 5
mit dem Datum der Genehmigung durch die
Aufsichtsbehörde wirksam. Die Genehmigung gilt
als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht
innerhalb von drei Monaten nach Einlangen des
Beschlusses hierüber entscheidet.

(3) Die von der Österreichischen Ärztekammer
beschlossene Satzung, Geschäftsordnung, Dienst-,
Bezugs- und Pensionsordnung, die Umlagen- und
Beitragsordnung, ferner der Jahresvoranschlag
sowie der Rechnungsabschluß bedürfen für ihre
Wirksamkeit der Genehmigung des Bundesmini-
steriums für soziale Verwaltung. Die Genehmi-
gung ist zu erteilen, wenn die zu genehmigenden
Akte den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
nicht widersprechen. Die genehmigten Akte sind
in der Österreichischen Ärztezeitung kundzu-
machen; sie werden unbeschadet der Regelung
nach Abs. 4 und 5 mit dem Datum der Genehmi-
gung durch die Aufsichtsbehörde wirksam. Die
Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichts-
behörde nicht innerhalb von drei Monaten nach
Einlangen des Beschlusses hierüber entscheidet.

(4) Als Zeitpunkt für die Wirksamkeit der
von den Ärztekammern erlassenen Umlagen-
ordnungen und der Festsetzung des Beitrages
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für einen gemeinsamen Wohlfahrtsfonds bei der
Österreichischen Ärztekammer (§ 55 e) gilt unge-
achtet des Zeitpunktes der Genehmigung durch
die Aufsichtsbehörde jedenfalls der 1. Jänner
des Kalenderjahres, für welches die Umlagenord-
nung erlassen bzw. der Beitrag festgesetzt wurde.

(5) Änderungen der Beitragsordnung oder der
Satzung des Wohlfahrtsfonds treten ohne Rück-
sicht auf den Zeitpunkt der Genehmigung durch
die Aufsichtsbehörde im Hinblick auf die damit
verbundenen geänderten Beitrags- und Leistungs-
verpflichtungen mit dem von der Vollversamm-
lung bestimmten Zeitpunkt, der jedoch nicht
vor dem 1. Jänner des vorangegangenen
Kalenderjahres liegen darf, in Kraft.

(6) Der Genehmigung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung bedarf die Bestellung

a) der beiden weiteren ärztlichen Mitglieder
der Disziplinarkommission und deren Stell-
vertreter (§ 55 g Abs. 3);

b) des Disziplinaranwaltes und seiner Stell-
vertreter beim Disziplinarrat (§ 55 h);

c) der beiden weiteren Beisitzer aus dem
Stande der Ärzte beim Disziplinarsenat und
ihrer Stellvertreter (§ 55 i Abs. 3).

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Be-
stellung den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
nicht widerspricht.

(7) Beschlüsse der Organe der Ärztekammern
in den Bundesländern bzw. der Österreichischen
Ärztekammer, die gegen die Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes verstoßen, sind von der
zuständigen Aufsichtsbehörde aufzuheben.

(8) Die Organe der Ärztekammern in den
Bundesländern sowie die Organe der Österreichi-
schen Ärztekammer sind von der zuständigen
Aufsichtsbehörde ihres Amtes zu entheben, wenn
sie ihre Befugnisse überschreiten, ihre Aufgaben
vernachlässigen oder wenn sie beschlußunfähig
werden. Im letzteren Falle hat die Landesregie-
rung für die Ärztekammer bzw. das Bundes-
ministerium für soziale Verwaltung für die
Österreichische Ärztekammer einen Regierungs-
kommissär zu ernennen, der die Geschäfte weiter-
zuführen und umgehend Neuwahlen anzuordnen
hat. Der Regierungskommissär ist aus dem Kreise
der Beamten der Aufsichtsbehörde zu bestellen.
Ihm ist ein zweigliedriger Beirat aus dem Kreise
der Kammerangehörigen zur Seite zu stellen.
Die aus der Bestellung eines Regierungskommis-
särs einem Bundeslande bzw. dem Bund erwach-
senden Kosten sind von der betreffenden Ärzte-
kammer bzw. von der Österreichischen Ärzte-
kammer zu tragen."

22. § 62 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Wer durch Handlungen oder Unter-
lassungen den in den Bestimmungen der §§ 1 a,
2, 2 i Abs. 2 und 8, des § 3 Abs. 5 dritter
Satz, des § 4 Abs. 2 und 6, der §§ 5 Abs. 3 und
5 a, der §§ 6 und 7 Abs. 1, der §§ 9, 10 Abs. 1
und § 11 Abs. 1, der §§ 12 Abs. 1, 16 zweiter
Satz oder des § 19 enthaltenen Anordnungen
und Verboten zuwiderhandelt, macht sich einer
Verwaltungsübertretung schuldig und ist, sofern
die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist,
mit Geldstrafe bis zu 3000 S oder mit Arrest
bis zu zwei Wochen zu bestrafen."

Artikel II

1. Die am 31. Mai 1969 nach den Bestimmungen
der in diesem Zeitpunkt in Geltung gestandenen
Satzung erworbenen Ansprüche und Anwart-
schaften auf Fondsleistungen im Sinne des § 43 b
Abs. 1 und 2 und des § 43 i dieses Bundes-
gesetzes bleiben unberührt.

2. Die Wahl weiterer Vizepräsidenten (§ 51
Z. 3) im Sinne des § 55 Abs. 2 in der Fassung des
Artikels I dieses Bundesgesetzes ist erstmals bei
Beginn der dem Inkrafttreten dieses Bundes-
gesetzes nachfolgenden Funktionsperiode der
Österreichischen Ärztekammer durchzuführen.
Mit dem gleichen Zeitpunkt wird die Verlänge-
rung der Funktionsperiode gemäß § 55 Abs. 2
wirksam.

Artikel III

1. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für soziale Verwaltung
betraut.

2. Soweit durch dieses Bundesgesetz Ange-
legenheiten geregelt werden, die in der Voll-
ziehung Landessache sind, obliegt ihre Voll-
ziehung der jeweils örtlich zuständigen Landes-
regierung.

3. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juni 1969
in Kraft.

Jonas
Klaus Rehor

230. Verordnung der Bundesregierung vom
13. Mai 1969, womit eine Geschäftsordnung
des Landesverteidigungsrates erlassen wird

Auf Grund des § 5 Abs. 6 des Wehrgesetzes,
BGBl. Nr. 181/1955, wird mit Zustimmung des
Hauptausschusses des Nationalrates verordnet:

§ 1. (1) Der Landesverteidigungsrat ist vom
Bundeskanzler einzuberufen.
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(2) Begehren mindestens zwei Mitglieder des
Landesverteidigungsrates dessen Einberufung, so
hat der Bundeskanzler den Landesverteidigungs-
rat binnen 14 Tagen einzuberufen.

(3) Im Falle des § 5 Abs. 3 letzter Satz des
Wehrgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 96/1969 hat der Bundeskanzler den
Landesverteidigungsrat unverzüglich einzube-
rufen.

§ 2. (1) Der Bundeskanzler hat zu den Sitzun-
gen des Landesverteidigungsrates den Vizekanz-
ler, den Bundesminister für Landesverteidigung,
den vom Bundesminister für Landesverteidigung
bestimmten Beamten des Bundesministeriums für
Landesverteidigung, den Generaltruppeninspek-
tor und die von den im Hauptausschuß des Natio-
nalrates vertretenen politischen Parteien in den
Landesverteidigungsrat entsandten Vertreter zu
laden. Sofern es der Gegenstand der Beratung er-
fordert, sind außerdem die ansonsten jeweils
sachlich beteiligten Bundesminister (Staatssekre-
täre) zu laden.

(2) Bei Gefahr im Verzug sind vom Bundes-
kanzler zu den Sitzungen des Landesverteidigungs-
rates, an denen im Falle der Verhinderung eines
von den politischen Parteien entsendeten Mit-
gliedes das Ersatzmitglied teilzunehmen hat (§ 5
Abs. 1 des Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 181/1955, in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 96/
1969), außer den Mitgliedern auch die Ersatzmit-
glieder zu laden.

(3) Zu den Sitzungen des Landesverteidigungs-
rates hat der Bundeskanzler außer den im Abs. 1
genannten Mitgliedern einen Beamten der Präsi-
dentschaftskanzlei als Beobachter zu laden.

(4) Bedarf es zur Beratung besonderer Fragen
der Beiziehung von Sachverständigen, so hat der
Bundeskanzler diese zu den jeweiligen Sitzungen
des Landesverteidigungsrates zu laden.

§ 3. (1) Den Mitgliedern des Landesverteidi-
gungsrates sowie dem als Beobachter zu ladenden
Beamten der Präsidentschaftskanzlei sind mit der
Einladung die Tagesordnung der Sitzung sowie
allfällige, zur Behandlung in dieser Sitzung beim
Bundeskanzler schriftlich eingebrachte Anträge
bekanntzugeben. Werden den Anträgen schrift-
liche Unterlagen beigegeben, sind auch diese, so-
weit Gründe der Geheimhaltung nicht entgegen-
stehen, den Mitgliedern des Landesverteidigungs-
rates bekanntzugeben.

(2) Die Einladungen sind den Mitgliedern des
Landesverteidigungsrates sowie dem als Beobach-
ter zu ladenden Beamten der Präsidentschafts-
kanzlei in der Regel zwei Wochen vor der Sitzung
zuzustellen.

(3) Bei Gefahr im Verzug kann auch ohne Be-
kanntgabe der Tagesordnung und der schriftlich

eingebrachten Anträge die Einladung auf tele-
phonischem oder telegraphischem Wege oder sonst
in geeigneter Weise erfolgen.

§ 4. (1) Die Mitglieder des Landesverteidigungs-
rates werden vor Antritt ihres Amtes vom Bun-
deskanzler angelobt.

(2) Die Beratungen des Landesverteidigungs-
rates sind vertraulich.

(3) Gegenstand der Beratungen des Landesver-
teidigungsrates sind:

1. Allgemeine oder teilweise Einberufung zum
außerordentlichen Präsenzdienst (§ 28 Abs. 8 des
Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 181/1955, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 96/1969) und vor-
läufige Aufschiebung der Rückversetzung von
Wehrpflichtigen in die Reserve (§ 32 Abs. 2 des
Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 181/1955, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 96/1969),

2. Militärische Angelegenheiten, die nach An-
sicht des Bundeskanzlers, des Bundesministers für
Landesverteidigung oder von mindestens zwei
der dem Landesverteidigungsrat angehörenden
Vertreter der politischen Parteien von grund-
sätzlicher Bedeutung sind,

3. Angelegenheiten der Landesverteidigung, die
über die Zuständigkeit des Bundesministeriums
für Landesverteidigung hinausgehen,

4. Ausarbeitung von Empfehlungen für Maß-
nahmen in Angelegenheiten der Landesverteidi-
gung.

§ 5. (1) Den Vorsitz im Landesverteidigungs-
rat führt der Bundeskanzler.

(2) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt
nach Erschöpfung der Tagesordnung die Sitzung.

(3) Der Vorsitzende kann auch die Sitzung für
kurze Zeit unterbrechen oder auf einen anderen
Tag, der nach Tunlichkeit sogleich festzusetzen
ist, vertagen.

§ 6. Berichterstatter ist jenes Mitglied des Lan-
desverteidigungsrates, auf dessen Vorschlag der
Beratungsgegenstand auf die Tagesordnung ge-
setzt wurde, sofern der Landesverteidigungsrat
nichts anderes beschließt.

§ 7. (1) Der Landesverteidigungsrat gibt seiner
Meinung in Form von Beschlüssen Ausdruck.

(2) Der Landesverteidigungsrat ist beschluß-
fähig, wenn mehr als die Hälfte der eingeladenen
Mitglieder des Landesverteidigungsrates anwesend
ist.

(3) Für eine Beschlußfassung ist die Mehrheit
der Stimmen erforderlich.

§ 8. Die vom Landesverteidigungsrat gefaßten
Beschlüsse sind in einem Protokoll festzuhalten.
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§ 9. Die Beschlüsse des Landesverteidigungsrates
sind dem Bundesministerium für Landesverteidi-
gung, soweit sie sich ausschließlich auf militäri-
sche Angelegenheiten beziehen, auch der Präsi-
dentschaftskanzlei schriftlich zuzuleiten. Insoweit
die Beschlüsse des Landesverteidigungsrates sich
auf andere als militärische Angelegenheiten be-
ziehen, sind sie auch dem jeweils betroffenen Bun-
desministerium schriftlich zuzuleiten.

§ 10. Das Bundeskanzleramt hat dem Landes-
verteidigungsrat das notwendige Personal zur
Verfügung zu stellen und den erforderlichen
Sachaufwand zu tragen.

§ 11. Die Mitglieder des Landesverteidigungs-
rates, der Beobachter der Präsidentschaftskanzlei
sowie die allenfalls beigezogenen Sachverständigen
üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.

§ 12. Die für die Mitglieder geltenden Bestim-
mungen der §§ 3, 4 Abs. 1 und § 11 gelten wäh-
rend der Dauer der Vertretungsbefugnis der Er-
satzmitglieder auch für diese.

§ 13. Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt
die Verordnung der Bundesregierung vom
20. Juni 1967, BGBl. Nr. 226, womit eine
Geschäftsordnung des Landesverteidigungsrates
erlassen wird, außer Kraft.

Klaus Withalm Soronics Klecatsky
Piffl Rehor Koren Ott

Weiß Prader Kotzina

2 3 1 . Verordnung des Bundesministers für
soziale Verwaltung vom 2. Juli 1969,
mit der der Anpassungsfaktor für das Jahr

1970 festgesetzt wird

Auf Grund des § 108 f Abs. 1 und 3 des Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl.
Nr. 189/1955, in der Fassung des Pensions-
anpassungsgesetzes BGBl. Nr. 96/1965, wird mit
Zustimmung der Bundesregierung und des
Hauptausschusses des Nationalrates verordnet:

Der Anpassungsfaktor für die Anpassung der
in den §§ 108 g und 108 h des Allgemeinen So-
zialversicherungsgesetzes angeführten Renten und
Pensionen wird für das Jahr 1970 mit 1,054 fest-
gesetzt.

Rehor

232 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
2. Juli 1969, mit der die Verordnung
vom 9. Dezember 1968 über die Ermächti-
gung der Zollämter zur Erteilung von Ein-
fuhrbewilligungen in vereinfachter Form

abgeändert wird

Auf Grund des § 7 Abs. 2 des Außenhandels-
gesetzes 1968, BGBl. Nr. 314, wird im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen
und dem Bundesminister für Land- und Forst-
wirtschaft verordnet:

Die Verordnung des Bundesministeriums für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 9. Dezem-
ber 1968, BGBl. Nr. 436, über die Ermächtigung
der Zollämter zur Erteilung von Einfuhrbewilli-
gungen in vereinfachter Form wird abgeändert
wie folgt:

1. Im § 1 hat es an Stelle von „Anlagen I, II,
III und IV" zu lauten: „Anlagen I, II und IV".

2. Die Anlage III entfällt.

3. In der Warenliste ist folgende Änderung vor-
zunehmen:
Zolltarifhummer Warenbezeichnung

02.02 Totes Geflügel der Nummer 01.05,
Fleisch, Innereien und anderer ge-
nießbarer Schlachtanfall davon (aus-
genommen Lebern), frisch, gekühlt
oder tiefgekühlt (gefroren) * 1)

Mitterer

1) Berichtigt gemäß Kundmachung BGBl. Nr. 245/
1969
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